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BUNDESGESETZBLATT

FUR DIE REPUBLIK OSTERREICH

Jahrgang 2025 Ausgegeben am 30. Mai 2025 Teil I

20. Bundesgesetz: Budgetsanierungsmafinahmengesetz 2025 Teil 11
(NR: GP XXVIII RV 91 AB 95 S. 27. BR: 11639 AB 11640 S. 978.)

20. Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das
Korperschaftsteuergesetz 1988, das Grunderwerbsteuergesetz 1987, das
Gebiihrengesetz 1957, das Konsulargebiihrengesetz 1992, das

Verfassungsgerichtshofgesetz 1953, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985, das
Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das
Bauern-Sozialversicherungsgesetz, das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz
und das Arbeitsmarktservicegesetz geindert werden
(Budgetsanierungsmafinahmengesetz 2025 Teil II - BSMG 2025 II)

Der Nationalrat hat beschlossen:
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Artikel 1 Anderung des Einkommensteuergesetzes 1988

Artikel 2 Anderung des Korperschaftsteuergesetzes 1988

Artikel 3 Anderung des Grunderwerbsteuergesetzes 1987

Artikel 4 Anderung des Gebiihrengesetzes 1957

Artikel 5 Anderung des Konsulargebiihrengesetzes 1992

Artikel 6 Anderung des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953
Artikel 7 Anderung des Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1985
Artikel 8 Anderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes
Artikel 9 Anderung des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes
Artikel 10 Anderung des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes
Artikel 11 Anderung des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes
Artikel 12 Anderung des Arbeitsmarktservicegesetzes

Artikel 1
Anderung des Einkommensteuergesetzes 1988

Das Einkommensteuergesetz 1988, BGBI. Nr. 400/1988, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz
BGBI. I Nr. 7/2025, wird wie folgt gedndert:

1. In § 33 Abs. 8 Z 3 wird der Betrag ,,669 Euro* durch den Betrag ,,710 Euro* ersetzt.

2. Dem § 124b wird folgende Z 472 angefiigt:

,A472.§ 33 Abs. 8 Z3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 20/2025 ist erstmalig bei der
Veranlagung fiir das Kalenderjahr 2025 anzuwenden.
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Artikel 2
Anderung des Korperschaftsteuergesetzes 1988

Das Korperschaftsteuergesetz 1988, BGBI. Nr. 401/1988, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz
BGBI. I Nr. 7/2025, wird wie folgt gedndert:

1. In § 22 Abs. 2 wird die Wortfolge ,betrégt fiir das Kalenderjahr 2023 24% und fiir die Kalenderjahre ab
2024 23%" ersetzt durch die Wortfolge ,betrigt fiir das Kalenderjahr 2023 24%, fiir die Kalenderjahre
2024 und 2025 23% und fiir die Kalenderjahre ab 2026 27,5%".

2.§24 Abs. 5 Z 4 lautet:
4. Wird Korperschaftsteuer gutgeschrieben, betrégt die Gutschrift der Korperschaftsteuer
— der Jahre vor 2011 12,5%,
— der Jahre ab 2011 bis 2022 25%,
— des Jahres 2023 24%,
— der Jahre 2024 und 2025 23% und
— der Jahre ab 2026 27,5%

der jeweiligen Bemessungsgrundlage geméll Z 3. Die Korperschaftsteuer der dltesten Jahre ist
vorrangig gutzuschreiben.*

3. Dem § 26¢ werden folgende Ziffern angefiigt:

,95.§ 22 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 20/2025 tritt mit 1. Janner 2026 in
Kraft und ist fiir die Veranlagung der Kalenderjahre ab 2026 anzuwenden.

96. § 24 Abs. 5 Z 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 20/2025 tritt mit 1. Janner 2026
in Kraft.

97. Fiir eine unter § 13 fallende Privatstiftung gilt fiir die Festsetzung von Vorauszahlungen fiir das
Jahr 2026 und die Folgejahre Folgendes: Wird der Festsetzung von Vorauszahlungen die
Korperschaftsteuerschuld eines Kalenderjahres vor 2026 zu Grunde gelegt, ist der sich nach
MafBgabe von §45 Abs.l des Einkommensteuergesetzes 1988 ergebende Betrag an
Vorauszahlungen um 5% zu erhdhen.*

Artikel 3
Anderung des Grunderwerbsteuergesetzes 1987

Das Grunderwerbsteuergesetz 1987, BGBI. Nr. 309/1987, zuletzt geédndert durch das Bundesgesetz
BGBI. I Nr. 110/2023, wird wie folgt gedndert:

1. In § 7 Abs. 2 wird die Wortfolge ,,erhoht sich diese Steuer um 2,5% durch die Wortfolge ,,erhoht sich
diese Steuer um 3,5%° ersetzt.

2. In § 18 wird nach Abs. 2u folgender Abs. 2v eingefiigt:

»(2v) § 7 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 20/2025 tritt mit 1. Janner 2026 in
Kraft und ist erstmals auf Erwerbsvorgidnge anzuwenden, fiir die die Steuerschuld nach dem
31. Dezember 2025 entsteht.”

Artikel 4
Anderung des Gebiihrengesetzes 1957

Das Gebiihrengesetz 1957, BGBI. Nr. 267/1957, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz BGBI. 1
Nr. 7/2025, wird wie folgt gedndert:

1. In § 6 wird der Betrag von ,,13 Euro* auf ,,19 Euro* gedndert.
2.In § 11 Abs. 3 werden die Betrdige wie folgt gedndert:

a) Von ,,3,90 Euro* auf ,,6 Euro®,

b) von ,,2,30 Euro* auf,,3 Euro®,

¢) von ,,14,30 Euro* auf ,,21 Euro®,
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d) von ,,8,60 Euro* auf ,,13 Euro®,

e) von ,,47,30 Euro* auf',,70 Euro* und

1) von ,,28,40 Euro* auf,;42 Euro*.

3. In § 14 Tarifpost 1 werden die Betrige wie folgt gedndert:
a) In Abs. 1 Z I von ,,14,30 Euro* auf ,,21 Euro*;

b) In Abs. 1 Z 2 von ,,7,20 Euro* auf',,11 Euro®.

4. In § 14 Tarifpost 2 werden die Betrdge wie folgt gedndert:
a) In Abs. 1 Z I von ,,83,60 Euro* auf',,124 Euro®,

b) In Abs. 1 Z 2 von ,,285,90 Euro* auf ,,424 Euro*;

¢)In Abs. 1 Z 3 lit. avon ,,1 115,30 Euro* auf',,1 448 Euro®;
d) In Abs. 1 Z 3 lit. b von ,247,90 Euro* auf',,322 Euro*;,

e) In Abs. 1 Z 3 lit. ¢ von ,,247,90 Euro* auf ,,322 Euro®;

) In Abs. 1 Z 3 lit. d von ,,867,40 Euro® auf ,,1 126 Euro®;
g) In Abs. 1 Z 4 von ,,16,50 Euro* auf',,24 Euro®;

h) In Abs. 1 Z 5 von ,,14,30 Euro* auf ,,21 Euro*;

i) In Abs. 1 Z 6 von ,,83,60 Euro* auf’,,124 Euro*;,

J) In Abs. 1 Z 7 von ,,83,60 Euro* auf ,,124 Euro*,

k) In Abs. 1 Z 8 von ,,382,60 Euro* auf ,,567 Euro®;

) In Abs. 1 Z 9 lit. a von ,,95,60 Euro® auf ,,142 Euro®;

m) In Abs. 1 Z 9 lit. b von ,,797 Euro® auf ,,1 181 Euro®;

n) In Abs. 1 Z 10 von ,,382,60 Euro* auf’,,567 Euro*.

5. In § 14 Tarifpost 4 Abs. 1 Z 2 und Abs. 2 wird jeweils der Betrag ,,7,20 Euro* durch den Betrag
,,11 Euro* ersetzt.

6. In § 14 Tarifpost 5 werden die Betrdge wie folgt gedndert:

a) In Abs. 1 von ,,3,90 Euro* auf',,6 Euro* und von ,,21,80 Euro* auf',,36 Euro®;
b) In Abs. 1a von ,,3,90 Euro® auf ,,6 Euro®.

7. In § 14 Tarifpost 6 werden die Betrdge wie folgt gedndert:

a) In Abs. 1 von ,,14,30 Euro® auf ,,21 Euro*;,

b) In Abs. 2 von ,;47,30 Euro® auf ,,70 Euro*;

¢) In Abs. 3 lit. a von ,,120 Euro* auf ,,156 Euro®, von ,,75 Euro* auf ,,97 Euro* und von ,,15 Euro® auf
,,19 Euro®;

d) In Abs. 3 lit. b von ,,125,60 Euro* auf',,163 Euro* und von ,,68,50 Euro* auf ,,89 Euro®;

e) In Abs. 3 lit. ¢ von ,,61,50 Euro* auf’,91 Euro®, von ,,26,30 Euro* auf,,39 Euro* und von ,,15 Euro* auf
,,22 Euro®;

1) In Abs. 3 lit. d von ,,30 Euro* auf ,,44 Euro* und von ,,6,50 Euro* auf,,10 Euro*.
8. In § 14 Tarifpost 7 werden die Betrdge wie folgt gedndert:
a) In Abs. 1 Z 2 von ,,14,30 Euro* auf’,,21 Euro®;
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b) In Abs. 1 Z 4 lit. a von ,,285,90 Euro® auf ,,424 Euro®;

¢) In Abs. 1 Z 4 lit. b von ,,142,90 Euro* auf’,212 Euro*;

d) In Abs. 1 Z 5 von ,,107,80 Euro* auf’,,160 Euro*;,

e) In Abs. 1 Z 6 von ,,14,30 Euro* auf',,21 Euro®.

9. In § 14 Tarifpost 8 werden die Betrige wie folgt gedndert:

a) In Abs. 1 von ,,150 Euro® auf',,195 Euro®,

b) In Abs. 1a von ,,75 Euro® auf ,,97 Euro*;

¢) In Abs. 4 Z 1 lit. a von ,,20 Euro* auf ,,26 Euro® und von ,,50 Euro* auf,,65 Euro®;
d) In Abs. 4 Z 1 lit. b von ,,;70 Euro* auf,,91 Euro* und von ,,100 Euro* auf ,,130 Euro®;
e) In Abs. 4 Z 2 von ,,140 Euro* auf ,,182 Euro®;

f) In Abs. 4a Z 1 von ,,15 Euro* auf ,,22 Euro®;

g) In Abs. 4a Z 2 von ,,56 Euro* auf',,91 Euro®;

h) In Abs. 4b von ,,20 Euro® auf ,,30 Euro*;

i) In Abs. 4c Z 1 von ,,26,30 Euro* auf ,,39 Euro®,

J) In Abs. 4c Z 2 von ,,56 Euro* auf ,,83 Euro*,

k) In Abs. 4c Z 3 von ,,56 Euro* auf',,91 Euro*.

10. In § 14 Tarifpost 8 Abs. 4a wird in Z 2 der Punkt am Ende durch einen Beistrich ersetzt und folgende
Z 3 angefiigt:
,,3. einer Daueraufenthaltskarte (§ 9 Abs. 2 Z 2 NAG) oder einer Aufenthaltskarte fiir
Angehorige eines EWR-Biirgers (§ 9 Abs. 1 Z 2 NAGQG) fiir eine Person, die bei der
Antragstellung das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat...............ccoccoet v 39 Euro.*

11. In § 14 Tarifpost 8 Abs. 4b wird nach der Wortfolge ,,Aufenthaltstitels ,,Artikel 50 EUV*“ die
Wortfolge ,;und in Verfahren zur Ausstellung von Schriften geméfl Abs. 4a Z 2 und 3 oder Abs. 4c Z 3
und 4 eingefiigt.
12. In § 14 Tarifpost 8 Abs. 4c wird in Z 3 der Punkt am Ende durch einen Beistrich ersetzt und folgende
Z 4 angefiigt:

4. eines Lichtbildausweises fiir EWR-Biirger (§ 9 Abs. 3 NAG) fiir eine Person, die

bei der Antragstellung das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat............ ..ccccoeieeenen. 39 Euro.*

13. Dem § 14 Tarifpost 8 Abs. 5 wird folgender Satz angefiigt:
»Ausldndische Schriften, die fiir Zwecke der Ausstellung einer Schrift gemal Abs. 4a Z 2 und 3 oder
Abs. 4¢ Z 3 und 4 zum amtlichen Gebrauch vorgelegt werden, sind von der Gebiihrenpflicht befreit.*
14. In § 14 Tarifpost 8 Abs. 6 wird der dritte und der vierte Satz durch folgende Sditze ersetzt:

»Der Pauschalbetrag betriagt im Falle des Abs. 4 Z 1 lit. a 26 Euro, im Falle des Abs. 4 Z 1 lit. b 45 Euro
und im Falle des Abs. 4 Z 2 45 Euro je erteiltem Aufenthaltstitel. Der Pauschalbetrag betrdgt im Falle des
Abs.4a Z 1 4 Euro und im Falle des Abs.4a Z2 52 Euro je ausgestellter Dokumentation des
unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts. Im Falle des Abs.4a Z3 sowie Abs.4c Z 1 und 4 steht der
Gebietskorperschaft der gesamte Betrag, im Fall des Abs. 4c Z 2 und 3 ein Betrag von 52 Euro zu.*

15. In § 14 Tarifpost 9 werden die Betrdge wie folgt gedndert:
a)In Abs. 1 Z 1 von ,,75,90 Euro* auf’,,112 Euro*;,

b) In Abs. 1 Z 2 von ,,100 Euro* auf,,148 Euro*,

¢) In Abs. 1 Z 2a von ,220 Euro* auf',,326 Euro*;
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d) In Abs. 1 Z 3 von ,,30 Euro* auf ,,44 Euro®;

e) In Abs. 1 Z 4 von ,, A5 Euro® auf ,,67 Euro*;

f) In Abs. 1 Z 4a von ,,165 Euro* auf ,,245 Euro®;
g) In Abs. 1 Z 5 von ,,66 Euro* auf',,98 Euro®;

h) In Abs. 1 Z 7 von ,,28,50 Euro* auf ,,42 Euro*;

i) In Abs. 1 Z 8 von ,,61,50 Euro* auf',,91 Euro®;

j) In Abs. 2 Z 1 von ,,61,50 Euro* auf',,91 Euro®;

k) In Abs. 2 Z la von ,,26,30 Euro® auf ,,39 Euro*;,
1) In Abs. 2 Z 2 lit. a von ,,1,10 Euro* auf ,,2 Euro®,
m) In Abs. 2 Z 2 lit. b von ,,2,30 Euro* auf ,,3 Euro® und von ,,3,50 Euro* auf ,,5 Euro®,
n) In Abs. 2 Z 2 lit. ¢ von ,,2 Euro* auf ,,3 Euro®.
16. § 14 Tarifpost 9 Abs. 5 lautet:

»(5) Erfolgt die Ausstellung des Reisedokumentes durch eine Behdrde eines Landes oder einer
Gemeinde, steht dieser Gebietskdrperschaft je Reisedokument ein Pauschalbetrag zu.

1. Der Pauschalbetrag betrégt in den Fillen

B ADS. 1 Z Lot e e aareeeeeeea——————— 60 Euro,
B8 ADS. 1 Z 2 e e e avreeee e e a———————— 87 Euro,
@S ADS. 1 Z 28 i e e 209 Euro,
@S ADS. 1 Z 5 e e 35 Euro,
— @S ADS. 1 Z 8. e e e 31 Euro,
— @S ADS. 2 Z 1. e 41 Euro.

2. In den Fillen des Abs. 1 Z 3, 4 und 4a sowie des Abs. 2 Z l1a und 2 steht der Gebietskorperschaft
der gesamte Betrag zu.*

17. In § 14 Tarifpost 10 werden die Betrdge wie folgt gedindert:
a) In Abs. 1 Z I von ,,50 Euro* auf',, 74 Euro®;

b) In Abs. 1 Z 2 von ,,30 Euro* auf ,,44 Euro®;

¢) In Abs. 1 Z 3 von ,,20 Euro* auf ,,30 Euro*;

d) In Abs. 1 Z 5 von ,,230 Euro® auf ,,341 Euro®;

e) In Abs. 1 Z 7 von ,, 40 Euro* auf ,,59 Euro*;,

) In Abs. 1 Z 8 von ,,15 Euro* auf ,,22 Euro®,

g) In Abs. 1 Z 9 von ,,30 Euro* auf ,,44 Euro®;

h) In Abs. 1 Z 10 von ,,23 Euro* auf ,,34 Euro*,

i)In Abs. 1 Z 11 von ,,75 Euro* auf ,,111 Euro®.

18. In § 14 Tarifpost 11 werden die Betrdge wie folgt gedndert:
a) In Abs. 1 Z 1 von ,,74,40 Euro* auf',,110 Euro®,

b) In Abs. 1 Z 1 lit. a von ,A3 Euro* auf ,,64 Euro®;

¢)In Abs. 1 Z 1 lit. b von ,43 Euro* auf',,64 Euro®;

d) In Abs. 2 Z I von ,,118,40 Euro* auf',,175 Euro*;

e) In Abs. 2 Z 1 lit. a von ,,87 Euro* auf',,129 Euro*;,
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) In Abs. 2 Z 1 lit. b von ,,87 Euro® auf ,,129 Euro®;
g) In Abs. 2 Z 2 von ,,118,40 Euro® auf ,,175 Euro®;

h) In Abs. 5 von ,,56,20 Euro® auf ,,83 Euro®; von ,,99,20 Euro* auf ,,147 Euro®, von ,,100,20 Euro* auf
,»148 Euro® und von ,,187,20 Euro* auf',,277 Euro*.

19. In § 14 Tarifpost 12 werden die Betrdge wie folgt gedndert:
a) In Abs. 1 Z 1 von ,,27 Euro* auf',,40 Euro®;

b) In Abs. 1 Z 2 von ,,32 Euro* auf',;47 Euro®;

¢) In Abs. 1 Z 3 von ,,26 Euro* auf ,,39 Euro*;

d) In Abs. 1 Z 4 von ,,28 Euro* auf ,,41 Euro®;

e) In Abs. 1 Z 5 von ,,32 Euro® auf ,,47 Euro*;

) In Abs. 1 Z 6 von ,,13 Euro* auf ,,19 Euro®,

g) In Abs. 1 Z 7 von ,,30 Euro* auf ,,44 Euro®;

h) In Abs. 1 Z 8 von ,,27 Euro* auf',,40 Euro®;

i) In Abs. 1 Z 9 von ,,31 Euro® auf ,,46 Euro*;

J)In Abs. 1 Z 10 von ,,31 Euro* auf,,46 Euro®;

k) In Abs. 2 Z 1 von ,,7 Euro* auf,,10 Euro®;

1) In Abs. 2 Z 2 von ,95 Euro® auf ,,141 Euro®;

m) In Abs. 2 Z 3 von ,,7 Euro* auf',,10 Euro®.

20. In § 14 Tarifpost 13 wird der Betrag ,,14,30 Euro* durch den Betrag ,,21 Euro* ersetzt.
21. In § 14 Tarifpost 14 Abs. 1 und 1a wird jeweils der Betrag ,,14,30 Euro® durch den ,,21 Euro* ersetzt.
22. In § 14 Tarifpost 15 werden die Betrige wie folgt gedndert:
a) In Abs. 1 lit. a von ,,119,80 Euro® auf ,,178 Euro®;

b) In Abs. 1 lit. b von ,,83,60 Euro* auf',,124 Euro*.

23. In § 14 Tarifpost 16 werden die Betrdge wie folgt gedndert:
a) In Abs. 1 Z I von ,,60,50 Euro* auf ,,90 Euro*;

b) In Abs. 1 Z 2 von ,;49,50 Euro* auf ,,73 Euro*;

¢) In Abs. 1 Z 3 von ,,60,50 Euro* auf,,90 Euro®,

d) In Abs. 1 Z 4 von ,,49,50 Euro* auf ,,73 Euro®,

e) In Abs. 1 Z 5 von ,,49,50 Euro* auf,,73 Euro®,

) In Abs. 1 Z 6 von ,,49,50 Euro* auf ,,73 Euro*;

g) In Abs. 2 Z 2 von ,,39,60 Euro* auf',,59 Euro®;

h) In Abs. 5 von ,,21,80 Euro* auf',,32 Euro* und von ,,19,60 Euro* auf',,29 Euro®.
24. In § 14 Tarifpost 17 werden die Betrdge wie folgt gedndert:
a) In Abs. 1 von ,,50 Euro* auf’,,74 Euro®;

b) In Abs. 3 von ,,80 Euro* auf',,119 Euro®.
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25. In § 14 Tarifpost 18 werden die Betrige wie folgt gedndert:

a) In Abs. 1 von ,,50 Euro* auf',,74 Euro®,

b) In Abs. 3 von ,,80 Euro* auf',,119 Euro*.

26. In § 14 Tarifpost 19 werden die Betrdge wie folgt gedndert:

a) In Abs. 1 Z I von ,;400 Euro* auf',,593 Euro*,

b) In Abs.1 Z 2 von ,,100 Euro® auf ,,148 Euro®;

¢) In Abs. 1 Z 3 von ,,850 Euro® auf ,,1 260 Euro*;,

d) In Abs.1 Z 4 von ,,100 Euro* auf ,,148 Euro*.

27. In § 14 Tarifpost 20 werden die Betrdge wie folgt gedndert:

a) In Abs. 1 Z I von ,,23 Euro* auf',,34 Euro* und von ,,115 Euro® auf,,170 Euro®;
b) In Abs. 1 Z 1a von ,,115 Euro* auf,,170 Euro®;

¢) In Abs. 1 Z 2 von ,,43,90 Euro* auf ,,65 Euro® und von ,,131,70 Euro*“ auf’,,195 Euro*;,
d) In Abs. 6 Z 1 von ,,6,50 Euro* auf',,10 Euro* und von ,,32,50 Euro* auf,,48 Euro®;
e) In Abs. 6 Z la von ,,32,50 Euro* auf ,,48 Euro®;

f) In Abs. 6 Z 2 von ,21,80 Euro* auf ,,32 Euro* und von ,,65,40 Euro* auf',,.97 Euro*.
28. In § 14 Tarifpost 21 werden die Betrdge wie folgt gedndert:

a) In Abs. I von ,;40 Euro* auf',,59 Euro®,

b) In Abs. 2 von ,,30 Euro* auf,,44 Euro®,

¢) In Abs. 3 von ,,40 Euro® auf ,,59 Euro*;

d) In Abs. 9 von ,,30 Euro* auf ,,44 Euro®.

29. § 14 Tarifpost 22 wird wie folgt gedndert:

a) In Abs. 1 wird der Betrag ,,50 Euro* durch den Betrag samt Satzzeichen ,,74 Euro.” ersetzt;
b) In Abs. 7 wird der Betrag ,20 Euro* durch den Betrag ,,30 Euro® ersetzt.

30. In § 14 Tarifpost 23 werden die Betrdge wie folgt gedndert:

a) In Abs. 1 von ,,14,30 Euro® auf ,,21 Euro*;,

b) In Abs. 5 von ,,8,60 Euro* auf',,13 Euro®.

31. In § 14 Tarifpost 24 werden die Betrdge wie folgt gedndert:

a) In Abs. 1 Z I von ,,245 Euro* auf ,,363 Euro®,

b) In Abs. 1 Z 2 von ,,35 Euro* auf',,52 Euro®;

¢) In Abs. 1 Z 3 von ,AS Euro* auf ,,67 Euro*;,

d) In Abs. 1 Z 4 von ,,140 Euro® auf',,207 Euro*;,

e) In Abs. 1 Z 5 von ,,35 Euro* auf ,,52 Euro*;,

) In Abs. 1 Z 6 von ,,40 Euro* auf ,,59 Euro®,

g) In Abs. 1 Z 7 von ,,40 Euro* auf,,59 Euro®;

h) In Abs. 1 Z 8 von ,;40 Euro* auf',,59 Euro®;
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i) In Abs. 1 Z 9 von ,,35 Euro® auf ,,52 Euro*;

j)In Abs. 1 Z 10 von ,,110 Euro® auf ,,163 Euro®;
k) In Abs. 1 Z 11 von ,,260 Euro* auf ,,385 Euro®;
1) In Abs. 6 jeweils von ,,20 Euro* auf ,,30 Euro®.
32. In § 14 Tarifpost 25 werden die Betrdge wie folgt gedndert:
a) In Abs. 1 Z 1 lit. a von , A5 Euro* auf ,,67 Euro®;
b) In Abs. 1 Z 1 lit. b von ,,15 Euro* auf ,,22 Euro®;
¢)In Abs. 1 Z 1 lit. ¢ von ,,15 Euro* auf',,22 Euro®;
d) In Abs. 1 Z 1 lit. d von ,45 Euro® auf ,,67 Euro*,
e) In Abs. 1 Z 1 lit. e von ,,45 Euro* auf ,,67 Euro®;
f)In Abs. 1 Z 1 lit. fvon ,,10 Euro* auf,,15 Euro®,
g) In Abs. 1 Z 2 von ,,45 Euro* auf ,,67 Euro®.

33. § 14a lautet:

,»§ 14a. Der Bundesminister fiir Finanzen wird erméchtigt, zur Abgeltung der Inflation die
Gebiihrensdtze des §§6, 11 Abs.3 und § 14 zu erhéhen. Die neuen Gebiihrensédtze sind aus den
Gebiihrensitzen dieses Bundesgesetzes im Verhéltnis der Verdnderung der fiir Janner 2025 oder fiir
Janner des Jahres der letzten Erhohung verlautbarten Indexzahl zu der fiir die Neufestsetzung
maBgebenden Indexzahl zu berechnen. MaBgeblich ist der von der Bundesanstalt ,,Statistik Osterreich®
verlautbarte Verbraucherpreisindex 2020 oder ein an dessen Stelle tretender Index. Die sich daraus
ergebenden Gebiihrensitze sind auf ganze Euro kaufméinnisch auf- oder abzurunden.*

34. In § 35 Abs. 6 wird der Betrag ,,0,12 Euro* durch den Betrag ,,0,16 Euro® und der Betrag ,,0,20
Euro® durch den Betrag ,,0,27 Euro® ersetzt.

35. Dem § 37 wird nach Abs. 51 folgender Abs. 52 angefiigt:

»(52) § 14a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 20/2025 tritt mit 1. Juli 2025 in Kraft.
§ 35 Abs. 6 in der Fassung des genannten Bundesgesetzes tritt mit 1. Janner 2026 in Kraft. §§ 6, 11
Abs. 3 und 14, jeweils in der Fassung des genannten Bundesgesetzes, treten mit 1. Juli 2025 in Kraft und
sind anzuwenden auf

1. Eingaben und Ansuchen, die nach dem 30. Juni 2025 gestellt werden;
2. Beilagen, die nach dem 30. Juni 2025 eingebracht werden;

3. Protokolle gemdB3 § 14 Tarifpost 7 Abs. 1 Z 1 und 2, die nach dem 30. Juni 2025 errichtet
werden;

4. Zeugnisse und Erledigungen, deren Eingaben oder Ansuchen nach dem 30. Juni 2025 gestellt
werden;

5. Protokolle gemall § 14 Tarifpost 7 Abs. 1 Z 4 bis 6, fiir die die Gebiihrenschuld nach dem
30. Juni 2025 entsteht;

6. amtswegig ausgestellte Zeugnisse und Erledigungen, fiir die die Gebiihrenschuld nach dem
30. Juni 2025 entsteht sowie

7. Amtshandlungen, fiir die die Gebiihrenschuld nach dem 30. Juni 2025 entsteht.*

Artikel 5
Anderung des Konsulargebiihrengesetzes 1992

Das Konsulargebiihrengesetz 1922, BGBI. Nr. 100/1992, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz
BGBI. I Nr. 30/2018, wird wie folgt gedndert:

1. In § 1 Abs. 3 wird die Wortfolge ,,des Bundesministers” durch die Wortfolge ,.,der Bundesministerin®
ersetzt.
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2. In § 1 Abs. 5 wird die Wortfolge ,.Der Bundesminister* durch die Wortfolge ,,.Die Bundesministerin®
ersetzt.

3.In§ 2 Abs. 1 Z 1 wird die Wortfolge ,,zawider liefe” durch das Wort ,,zawiderliefe ersetzt.

4. In § 2 Abs. 1 Z 5 wird nach der Wortfolge ,,ab der Geburt vorgenommen werden® die Wortfolge samt
Satzzeichen ,, , ausgenommen solche nach Tarifpost 6 Abs. 9 eingefiigt.

5.In § 7 Abs. 2 wird die Wortfolge ,,daB sie in bezug* durch die Wortfolge ,,dass sie in Bezug* ersetzt.

6. In §8 Abs. 1 wird die Wortfolge ,der Bundesminister fiir auswértige* durch die Wortfolge ,die
Bundesministerin fiir européische und internationale® und das Wort ,,dal* durch das Wort ,,dass* ersetzt.

7. In §8 Abs. 2 wird die Wortfolge ,,.Der Bundesminister fiir auswértige™ durch die Wortfolge ,Die
Bundesministerin fiir europdische und internationale* und das Wort ,,dal* durch das Wort ,,dass* ersetzt.

8. § 12 Abs. 4 lautet:

»(4) Die Euro-Gegenwerte (Kassenwerte) sind, sofern der Umrechnungskurs nicht bereits durch
unmittelbar anwendbares Gemeinschaftsrecht festgelegt ist, vom Bundesminister flir Finanzen im
Einvernehmen mit der Bundesministerin fiir europdische und internationale Angelegenheiten
festzusetzen. Die jeweils anzuwendenden Euro-Gegenwerte (Kassenwerte) sind an den Amtstafeln der
Vertretungsbehorden und des Bundesministeriums fiir europdische und internationale Angelegenheiten
sowie auf der elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes (,,EVI®) zu
verlautbaren.*

9. In § 13 Abs. 1 wird das Wort ,,veranlalBt™ durch das Wort ,,veranlasst* ersetzt.
10. In § 13 Abs. 2 und § 14 wird jeweils das Wort ,,Anlal3* durch das Wort ,,Anlass* ersetzt.

11. Dem § 17 wird nach Abs. 18 folgender Abs. 19 angefiigt:

»(19) §2 Abs. 1 Z 5, § 12 Abs. 4 sowie Tarifpost 1 Abs. 1, 2, 3 und 6, Tarifpost 1a Abs. 1, 2 und 4,
Tarifpost 2 Abs. 1, Tarifpost 5 Abs. 1, 2, 3 und 4, Tarifpost 6, Tarifpost 7, Abs. 1 Z 1, 2, 3 und 4 sowie
Abs. 4, Tarifpost 9 Abs. 1, Tarifpost 10, Tarifpost 11 Abs. 1 und 2, Tarifpost 12 Abs. 1, Tarifpost 13 und
Tarifpost 14 in der Anlage zu § 1, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 20/2025, treten
mit 1.Juli 2025 in Kraft und sind auf alle Vorginge anzuwenden, fiir die ein Abgaben- bzw.
Ersatzanspruch ab diesem Zeitpunkt entstanden ist.*

12. In § 18 Z2 wird die Wortfolge ,dem Bundesminister flir auswértige™ durch die Wortfolge ,der
Bundesministerin fiir europdische und internationale® ersetzt.

13. In § 18 Z 3 und 4 wird jeweils die Wortfolge ,,der Bundesminister fiir auswértige™ durch die Wortfolge
,»,die Bundesministerin fiir européische und internationale* ersetzt.

14. In der Anlage zu § 1 werden in Tarifpost 1 die dort angefiihrten Betrdge wie folgt gedndert:
a) In Abs. I von ,,24 Euro* auf',,36 Euro®,

b) In Abs. 2 von ,,18 Euro* auf',,27 Euro®,

¢) In Abs. 3 von ,,6 Euro* auf',,9 Euro*;

d) In Abs. 6 von ,,200 Euro* auf',,260 Euro®.

15. In der Anlage zu §1 wird in Tarifpost ] Abs. 1 nach dem Wort samt Satzzeichen
,Dokumentenbeschaffungen,* das Wort samt Satzzeichen ,,Namensinderungen,* eingefiigt.

16. In der Anlage zu § 1 werden in Tarifpost la die dort angefiihrten Betrdge wie folgt gedndert:
a) In Abs. 1 von ,,120 Euro* auf ,,156 Euro®;

b) In Abs. 2 von ,,75 Euro* auf',,97 Euro®,

¢) In Abs. 4 von ,,20 Euro® auf ,,30 Euro®.
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17. In der Anlage zu § 1 werden in Tarifpost 2 die dort angefiihrten Betrdge wie folgt gedndert:
a) In Abs. 1 Z I von ,42 Euro* auf',,62 Euro®;
b) In Abs. 1 Z 2 von ,,24 Euro* auf',,36 Euro®.

18. In der Anlage zu § 1 wird in Tarifpost 2 Abs. 1 das Wort ,veranlaBte,” durch das Wort ,veranlasste*
ersetzt.

19. In der Anlage zu § 1 werden in Tarifpost 5 die dort angefiihrten Betrdge wie folgt gedndert:
a) In Abs. 1 Z I von ,A8 Euro* auf,,71 Euro®;

b) In Abs. 1 Z 2 von ,42 Euro* auf',,62 Euro®;

¢) In Abs. 2 von , A2 Euro® auf ,,62 Euro®;

d) In Abs. 3 von ,,172 Euro® auf ,,193 Euro®;

e) In Abs. 4 von , A2 Euro* auf ,,62 Euro®.

20. In der Anlage zu § 1 lautet Tarifpost 6:
,,TARIFPOST 6 Reisedokumente

(1) Ausstellung eines Reisepasses, Fremdenpasses, Konventionsreisepasses mit

Datentriager oder Reisepasses ohne Datentriger gemall § 4a Passgesetz 1992 (Notpass) 112 Euro
(2) Ausstellung eines Reisepasses gemill § 8 Abs. 5 Passgesetz oder eines Reisepasses

gemal § 4a Passgesetz 1992 (Notpass) fiir Kinder unter 12 Jahren 44 Euro
(3) Auf Antrag erfolgte Anderungen in einem Reisepass, Fremdenpass,

Konventionsreisepass ohne Riicksicht auf die Anzahl der Anderungen 42 Euro
“4)

1. Ausstellung eines Riickkehrausweises filir Staatsangehorige eines Mitgliedstaates
der Européischen Union

112 Euro
2. Ausstellung eines Riickkehrausweises fiir Kinder unter 12 Jahren, die
Staatsangehdrige eines Mitgliedstaates der Europdischen Union sind 44 Euro
(5) Ausstellung eines Personalausweises gemédll § 19 Abs. 2 Passgesetz 1992 91 Euro

(6) Personalausweis fiir eine Person, die bei Antragstellung das 16. Lebensjahr noch
nicht vollendet hat 39 Euro

(7) Zusitzlich zu der in Abs. 1, 3, 4 und 5 genannten Konsulargebiihr sind vom
Antragsteller gemdB § 1 Abs.2 und 5 Auslagen, die den Honorarkonsulaten durch die
Abnahme von biometrischen Daten entstehen, zu ersetzen.

(8) Ausstellung eines Ein-Tages-Expresspasses 326 Euro

(9) Ausstellung eines Ein-Tages-Expresspasses bis zur Vollendung des zwdlften
Lebensjahres 245 Euro*

21. In der Anlage zu § 1 werden in Tarifpost 7 die dort angefiihrten Betrdge wie folgt gedndert:
a) In Abs. 1 Z I von ,,150 Euro* auf',,195 Euro®,

b) In Abs. 1 Z 2 von ,,75 Euro* auf',,97 Euro®;

¢) In Abs. 1 Z 3 von ,,200 Euro* auf ,,260 Euro*,

d) In Abs. 1 Z 4 von ,,100 Euro® auf’,,130 Euro*;,

e) In Abs. 4 von ,,160 Euro* auf’,,208 Euro*.

22. In der Anlage zu § 1 wird in Tarifpost 9 der Betrag von ,,96 Euro* auf ,,124 Euro* gedndert.
23. In der Anlage zu § 1 wird in Tarifpost 10 der Betrag von ,,72 Euro* auf ,,107 Euro* gedndert.
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24. In der Anlage zu § 1 werden in Tarifpost 11 die dort angefiihrten Betrige wie folgt gedndert:
a) In Abs. 1 von ,48 Euro® auf',,71 Euro®,

b) In Abs. 2 Z I von ,,36 Euro* auf',,53 Euro®;

¢)In Abs. 2 Z 2 von ,,84 Euro* auf ,,124 Euro*,

d) In Abs. 2 Z 3 von ,,120 Euro® auf ,,178 Euro®.

25. In der Anlage zu § 1 werden in Tarifpost 12 die dort angefiihrten Betrige wie folgt gedndert:
a) In Abs. 1 Z 1 von ,,72 Euro* auf’,,107 Euro*;

b) In Abs. 1 Z 2 von ,,48 Euro* auf,,71 Euro®.

26. In der Anlage zu § 1 werden in Tarifpost 13 die dort angefiihrten Betrige wie folgt gedndert:
a) von ,,6 Euro* auf,,9 Euro*;

b) von ,,12 Euro* auf,,18 Euro®;

¢) von ,,24 Euro® auf ,,35 Euro*.

27. In der Anlage zu § 1 wird in Tarifpost 14 der Betrag von ,,72 Euro® auf ,,107 Euro* gedndert.

Artikel 6
Anderung des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953

Das Verfassungsgerichtshofgesetz 1953, BGBI. Nr. 85/1953, zuletzt gedndert durch das

Bundesgesetz BGBI. I Nr. 88/2024, wird wie folgt gedndert:
1. In § 17a Z 1 wird der Betrag ,,240 Euro* durch den Betrag ,,340 Euro* ersetzt.
2. Dem § 94 wird folgender Abs. 41 angefiigt:

»(41) §17a Z 1 tritt mit 1. Juli 2025 in Kraft und ist auf Eingaben anzuwenden, fiir die die

Gebiihrenschuld nach dem 30. Juni 2025 entsteht.*

Artikel 7
Anderung des Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1985

Das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985, BGBIL. Nr. 10/1985, zuletzt gedndert durch das

Bundesgesetz BGBI. I Nr. 88/2024, wird wie folgt gedndert:
1. In § 24a Z 1 wird der Betrag ,,240 Euro* durch den Betrag ,,340 Euro* ersetzt.
2. Dem § 79 wird folgender Abs. 27 angefiigt:

»(27) §24a Z 1 tritt mit 1. Juli 2025 in Kraft und ist auf Eingaben anzuwenden, fiir die die

Gebiihrenschuld nach dem 30. Juni 2025 entsteht.*

Artikel 8
Anderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz — ASVG, BGBI. Nr. 189/1955, zuletzt gedndert durch

das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 145/2024, wird wie folgt gedndert:
1. § 30a Abs. 1 Z 15 lautet:

,15. fir die Befreiung von der Rezeptgebiihr (Herabsetzung der Rezeptgebiihr) sowie fiir die

Befreiung vom Service-Entgelt bei Vorliegen einer besonderen sozialen Schutzbediirftigkeit der
versicherten Person; in diesen Richtlinien ist der fiir die Befreiung (Herabsetzung) in Betracht
kommende Personenkreis nach allgemeinen Gruppenmerkmalen zu umschreiben; dariiber hinaus
ist eine Befreiungs(Herabsetzungs)moglichkeit im Einzelfall in Beriicksichtigung der Familien-,
Einkommens- und Vermogensverhéltnisse der versicherten Person sowie der Art und Dauer der
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Erkrankung vorzusehen; weiters ist nach Einbindung der Osterreichischen Apothekerkammer
und der Osterreichischen Arztekammer eine Obergrenze fiir die Entrichtung von Rezeptgebiihren
vorzusehen; diese ist ohne Beriicksichtigung der Sonderzahlungen mit 1,5% am jéhrlichen
Nettoeinkommen der versicherten Person fiir diese und ihre anspruchsberechtigten Angehorigen
zu bemessen und iber ein vom Dachverband einzurichtendes Heilmittelkostenkonto zu
verwalten; bei der Ermittlung des Erreichens der Obergrenze sind entrichtete Rezeptgebiihren
und bei im Rahmen der Krankenbehandlung verordneten und erstattungsfihigen Heilmitteln,
deren Kassenverkaufspreis inklusive Umsatzsteuer niedriger als die Rezeptgebiihr ist, ein Betrag
in dieser Hohe zu beriicksichtigen;*

2.Im § 73 Abs. 1 Z 1 und 2 wird jeweils der Ausdruck ,,5,1% durch den Ausdruck ,,6%" ersetzt.

3. § 136 Abs. 2 lautet:

,(2) Die Kosten der Heilmittel werden vom Tréger der Krankenversicherung durch Abrechnung mit
den Apotheken und Hausapotheken fiihrenden Arztinnen und Arzten {ibernommen. Erfolgt keine Abgabe
auf Rechnung eines Triagers der Krankenversicherung, weil der Kassenverkaufspreis inklusive
Umsatzsteuer niedriger ist als die Rezeptgebiihr, iibermitteln die Apotheken und Hausapotheken
fiihrenden Arztinnen und Arzte an den Dachverband mittels elektronischer Datenferniibertragung

1. fir die Ermittlung der in den Richtlinien nach § 30a Abs. 1 Z 15 vorgesehenen Obergrenze
taglich die fortlaufende Nummer zur Identifikation des Rezepts, den Kassenverkaufspreis
inklusive Umsatzsteuer des abgegeben Produkts, das Datum der Abgabe, den zustidndigen Tréger
der Krankenversicherung, die Sozialversicherungsnummer und im Falle einer/eines
anspruchsberechtigten Angehorigen die Sozialversicherungsnummer der versicherten Person,

2. zum Zweck der Versorgungsforschung monatlich die fortlaufende Nummer zur Identifikation des
Rezepts, die Vertragspartnernummer der verordnenden und der abgebenden Stelle, die
Pharmazentralnummer und den Kassenverkaufspreis inklusive Umsatzsteuer des abgegebenen
Produkts, die Anzahl der abgegebenen Packungen mit derselben Pharmazentralnummer, das
Datum der Abgabe, den zustindigen Trdger der Krankenversicherung, die
Sozialversicherungsnummer und im Falle einer/eines anspruchsberechtigten Angehdrigen die
Sozialversicherungsnummer der versicherten Person.*

4. Im § 447f Abs. 1 wird nach dem dritten Teilstrich folgender vierter Teilstrich angefiigt:

,— der Erhohung der Beitragssétze gemill § 73 Abs. 1 Z 1 und 2 dieses Bundesgesetzes, § 29
Abs. 1 GSVG, §26 Abs.1 BSVG und §20 Abs.2 und 2a B-KUVG durch das
Bundesgesetz BGBL. I Nr. 20/2025

5. Nach § 746 wird folgender § 747 samt Uberschrift angefiigt:
»Impfung gegen SARS-CoV-2 im niedergelassenen Bereich

§ 747. (1) Die im niedergelassenen Bereich titigen Arztinnen und Arzte, Gruppenpraxen bzw.
Primérversorgungseinheiten sowie die selbstindigen Ambulatorien sind berechtigt, Impfungen gegen
SARS-CoV-2 mit dem vom Bund zur Verfligung gestellten und finanzierten Impfstoff auf Rechnung der
Osterreichischen Gesundheitskasse durchzufiihren.

(2) Die Osterreichische Gesundheitskasse hat fiir die Durchfiihrung der Impfung samt Aufklirung
und Dokumentation ein pauschales Honorar in Hohe von 15 Euro zu bezahlen. Zuzahlungen der

Patientinnen und Patienten sind unzulissig. Der Bund hat der Osterreichischen Gesundheitskasse die
ausgewiesenen tatsdchlichen Kosten fiir das Honorar aus COVID-19-Mitteln zu ersetzen.

(2a) Abs. 2 gilt auch fiir Impfungen, die von einer durch ein Bundesland oder eine Gemeinde
eingerichteten 6ffentlichen Impfstelle durchgefiihrt wurden.

(3) Fiir den Fall, dass der nach Abs. 1 oder nach § 384 Abs.1 GSVG, §378 Abs. 1 BSVG
beziehungsweise § 263 Abs. 1 B-KUVG vom Bund zur Verfiigung gestellte Impfstoff im Wege der
ffentlichen Apotheken bezogen wird, hat die Osterreichische Gesundheitskasse diesen fiir ihre Leistung
ein Honorar in Hohe von fiinf Euro pro Vial (Impfflaschchen) zu bezahlen. Abs. 2 letzter Satz ist
anzuwenden.

6. Im § 786 Abs. 5 entfallen der Beistrich am Ende des dritten Teilstrichs und der vierte Teilstrich.
7.Im § 796 Abs. 1 wird der Ausdruck ,,30. Juni 2025 durch den Ausdruck ,,31. Mérz 2027 ersetzt.
8. Im § 796 Abs. 2 wird der Ausdruck ,,31. Mai 2025 durch den Ausdruck ,,31. Dezember 2025 ersetzt.
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9. Nach § 808 wird folgender § 809 samt Uberschrift angefiigt:
»Schlussbestimmungen zu Art. 8 des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 20/2025

§ 809. (1) Es treten in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 20/2025 in Kraft:
. mit dem auf den Tag der Kundmachung folgenden Tag § 786 Abs. 5;

. mit 1. Juni 2025 die §§ 73 Abs. 1 Z 1 und 2 sowie 447f Abs. 1;

. mit 1. Jinner 2026 die §§ 30a Abs. 1 Z 15, und 136 Abs. 2;

. riickwirkend mit 1. April 2025 § 747 samt Uberschrift;

. rickwirkend mit 1. Juni 2025 § 796 Abs. 2;

6. riickwirkend mit 1. Juli 2025 § 796 Abs. 1.

(2) § 747 samt Uberschrift tritt mit 31. Mérz 2027 auBer Kraft.
(3) Abweichend von § 136 Abs. 3 ist die Rezeptgebiihr fiir das Jahr 2026 nicht zu vervielfachen.

(4) Abweichend von § 30a Abs. 1 Z 15 ist die Obergrenze fiir die Entrichtung von Rezeptgebiihren
im Jahr 2026 mit 2%, im Jahr 2027 mit 1,875%, im Jahr 2028 mit 1,75% und im Jahr 2029 mit 1,625%
am jahrlichen Nettoeinkommen der versicherten Person ohne Beriicksichtigung der Sonderzahlungen zu
bemessen.

(5) Die fiir die Abrechnung des Kostenersatzes durch den Bund nach § 747 erforderlichen
Unterlagen und Nachweise sind vom Krankenversicherungstriger dem/der Bundesminister/in fiir Arbeit,
Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz fiir die gesetzmiBigen Aufwendungen

—aus dem Jahr 2025 .........ccccoeeeenen. bis lingstens 31. Dezember 2026

— aus den Jahren 2026 und 2027 ......... bis langstens 31. Oktober 2027
bei sonstigem Anspruchsverlust vorzulegen. In begriindeten Fillen, insbesondere wenn die erforderlichen
Unterlagen und Nachweise aus sachlichen Griinden nicht rechtzeitig beigebracht werden kdnnen, kann
diese Frist auf Antrag durch den/die Bundesminister/in fiir Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz unter Angabe einer neuen Frist verldngert werden.

W\ AW N -

(6) Abweichend von § 73 Abs. 1 ist im Jahr 2025 von Personen, die eine Ausgleichzulage, nicht aber
einen Ausgleichzulagen- oder Pensionsbonus, beziehen sowie von deren im gemeinsamen Haushalt
lebenden Ehegattinnen, Ehegatten, eingetragenen Partnerinnen und Partnern ein Beitrag in der Hohe von
5,1% einzubehalten. Eine dadurch bewirkte Erhohung des Nettoeinkommens ist fiir den Anspruch auf
Ausgleichszulage (§ 292 Abs. 1) nicht zu beriicksichtigen.

(7) Durch Gesetz ist bis 1. Janner 2026 ein Fonds ohne eigene Rechtspersonlichkeit (unselbsténdiger
Verwaltungsfonds) mit der Bezeichnung ,,Gesundheitsreformfonds* einzurichten. Dem Fonds sollen jene
Mittel zur Verfiigung gestellt werden, um die sich die von den Pensionsversicherungstrigern zu
leistenden Uberweisungsbetriige durch die Erhdhung der Beitragssitze in der Krankenversicherung
erhohen.

(8) Die Erhohung der Beitragssétze in der Krankenversicherung gemif3 § 73 Abs. 1 Z 1 und 2, § 29
Abs. 1 GSVG, § 26 Abs. 1 BSVG und § 20 Abs. 2 und 2a B-KUVG ist von der/dem Bundesminister/in
fir Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz bis zum 31. Dezember 2027 zu
evaluieren. Die Krankenversicherungstrager und der Dachverband der Sozialversicherungstriger haben
hiefiir die notwendigen Unterlagen zur Verfiigung zu stellen.*

Artikel 9
Anderung des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes

Das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz — GSVG, BGBI. Nr. 560/1978, zuletzt gedndert durch
das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 145/2024, wird wie folgt gedndert:

1. Im § 29 Abs. 1 wird der Ausdruck ,,5,1%" durch den Ausdruck ,,6%" ersetzt.
2.§ 92 Abs. 2 lautet:

,»(2) Die Kosten der Heilmittel sind vom Versicherungstrager durch Abrechnung mit den Apotheken
und Hausapotheken fiihrenden Arztinnen und Arzten zu iibernehmen. Ein Kostenanteil der/des
Versicherten (§ 86) ist nicht einzuheben. Erfolgt keine Abgabe auf Rechnung eines Trégers der
Krankenversicherung, weil der Kassenverkaufspreis inklusive Umsatzsteuer niedriger ist als die
Rezeptgebiihr, {ibermitteln die Apotheken und Hausapotheken fijhrenden Arztinnen und Arzte an den
Dachverband mittels elektronischer Datenferniibertragung
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1. fir die Ermittlung der in den Richtlinien nach § 30a Abs.1 Z 15 ASVG vorgesehenen
Obergrenze tiglich die fortlaufende Nummer zur Identifikation des Rezepts, den
Kassenverkaufspreis inklusive Umsatzsteuer des abgegeben Produkts, das Datum der Abgabe,
den zustidndigen Trager der Krankenversicherung, die Sozialversicherungsnummer und im Falle
einer/eines anspruchsberechtigten Angehdrigen die Sozialversicherungsnummer der versicherten
Person,

2. zum Zweck der Versorgungsforschung monatlich die fortlaufende Nummer zur Identifikation des
Rezepts, die Vertragspartnernummer der verordnenden und der abgebenden Stelle, die
Pharmazentralnummer und den Kassenverkaufspreis inklusive Umsatzsteuer des abgegebenen
Produkts, die Anzahl der abgegebenen Packungen mit derselben Pharmazentralnummer, das
Datum der Abgabe, den zustindigen Trdger der Krankenversicherung, die
Sozialversicherungsnummer und im Falle einer/eines anspruchsberechtigten Angehorigen die
Sozialversicherungsnummer der versicherten Person.

3. Nach § 383 wird folgender § 384 samt Uberschrift angefiigt:
»Impfung gegen SARS-CoV-2 im niedergelassenen Bereich

§ 384. (1) Die im niedergelassenen Bereich titigen Arztinnen und Arzte, Gruppenpraxen bzw.
Primérversorgungseinheiten sowie die selbstindigen Ambulatorien sind berechtigt, Impfungen gegen
SARS-CoV-2 mit dem vom Bund zur Verfiigung gestellten und finanzierten Impfstoff auf Rechnung der
Sozialversicherungsanstalt durchzufiihren.

(2) Die Sozialversicherungsanstalt hat fiir die Durchfiihrung der Impfung samt Aufklédrung und
Dokumentation ein pauschales Honorar in Hohe von 15 Euro zu bezahlen. Zuzahlungen der Patientinnen
und Patienten sind unzuldssig. Der Bund hat der Sozialversicherungsanstalt die ausgewiesenen
tatséchlichen Kosten fiir das Honorar aus COVID-19-Mitteln zu ersetzen.

(3) Abs. 2 gilt auch fir Impfungen, die von einer durch ein Bundesland oder eine Gemeinde
eingerichteten o6ffentlichen Impfstelle durchgefiihrt wurden.*

4. Im § 408 Abs. 5 entfallen der Beistrich am Ende des dritten Teilstrichs und der vierte Teilstrich.

5. Nach § 417 wird folgender § 418 samt Uberschrift angefiigt:
w3chlussbestimmungen zu Art. 9 des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 20/2025

§ 418. (1) Es treten in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 20/2025 in Kraft:
1. mit dem auf den Tag der Kundmachung folgenden Tag § 408 Abs. 5;

2. mit 1. Juni 2025 § 29 Abs. 1;

3. mit 1. Janner 2026 § 92 Abs. 2;

4. riickwirkend mit 1. April 2025 § 384 samt Uberschrift.

(2) § 384 samt Uberschrift tritt mit 31. Mérz 2027 auBer Kraft.
(3) Abweichend von § 92 Abs. 3 ist die Rezeptgebiihr fiir das Jahr 2026 nicht zu vervielfachen.

(4) Die fiir die Abrechnung des Kostenersatzes durch den Bund nach § 384 erforderlichen
Unterlagen und Nachweise sind vom Krankenversicherungstrager dem/der Bundesminister/in fiir Arbeit,
Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz fiir die gesetzméBigen Aufwendungen

—aus dem Jahr 2025 ........ccccceeieenen. bis langstens 31. Dezember 2026
— aus den Jahren 2026 und 2027 ......... bis langstens 31. Oktober 2027

bei sonstigem Anspruchsverlust vorzulegen. In begriindeten Féllen, insbesondere wenn die erforderlichen
Unterlagen und Nachweise aus sachlichen Griinden nicht rechtzeitig beigebracht werden kdnnen, kann
diese Frist auf Antrag durch den/die Bundesminister/in fiir Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz unter Angabe einer neuen Frist verlangert werden.

(5) Abweichend von § 29 Abs. 1 ist im Jahr 2025 von Personen, die eine Ausgleichzulage, nicht aber
einen Ausgleichzulagen- oder Pensionsbonus, beziehen sowie von deren im gemeinsamen Haushalt
lebenden Ehegattinnen, Ehegatten, eingetragenen Partnerinnen und Partnern ein Beitrag in der Hohe von
5,1% einzubehalten. Eine dadurch bewirkte Erhohung des Nettoeinkommens ist fiir den Anspruch auf
Ausgleichszulage (§ 149 Abs. 1) nicht zu berticksichtigen.*
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Artikel 10
Anderung des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes

Das Bauern-Sozialversicherungsgesetz — BSVG, BGBI. Nr. 559/1978, zuletzt gedndert durch das
Bundesgesetz BGBL. I Nr. 145/2024, wird wie folgt geéndert:

1. Im § 26 Abs. 1 wird der Ausdruck ,,5,1%" durch den Ausdruck ,,6%" ersetzt.

2. § 86 Abs. 2 lautet:

,(2) Die Kosten der Heilmittel sind vom Versicherungstrager durch Abrechnung mit den Apotheken
und Hausapotheken fiihrenden Arztinnen und Arzten zu iibernehmen. Ein Kostenanteil der/des
Versicherten (§ 80 Abs. 2) ist nicht einzuheben. Erfolgt keine Abgabe auf Rechnung eines Trigers der
Krankenversicherung, weil der Kassenverkaufspreis inklusive Umsatzsteuer niedriger ist als die
Rezeptgebiihr, iibermitteln die Apotheken und Hausapotheken fithrenden Arztinnen und Arzte an den
Dachverband mittels elektronischer Datenferniibertragung

l. fiir die Ermittlung der in den Richtlinien nach § 30a Abs.1 Z 15 ASVG vorgesehenen
Obergrenze tiglich die fortlaufende Nummer zur Identifikation des Rezepts, den
Kassenverkaufspreis inklusive Umsatzsteuer des abgegeben Produkts, das Datum der Abgabe,
den zustidndigen Trager der Krankenversicherung, die Sozialversicherungsnummer und im Falle
einer/eines anspruchsberechtigten Angehdrigen die Sozialversicherungsnummer der versicherten
Person,

2. zum Zweck der Versorgungsforschung monatlich die fortlaufende Nummer zur Identifikation des
Rezepts, die Vertragspartnernummer der verordnenden und der abgebenden Stelle, die
Pharmazentralnummer und den Kassenverkaufspreis inklusive Umsatzsteuer des abgegebenen
Produkts, die Anzahl der abgegebenen Packungen mit derselben Pharmazentralnummer, das
Datum der Abgabe, den zustindigen Trdger der Krankenversicherung, die
Sozialversicherungsnummer und im Falle einer/eines anspruchsberechtigten Angehdrigen die
Sozialversicherungsnummer der versicherten Person.

3. Nach § 377 wird folgender § 378 samt Uberschrift angefiigt:
»Impfung gegen SARS-CoV-2 im niedergelassenen Bereich

§378. (1) Die im niedergelassenen Bereich titigen Arztinnen und Arzte, Gruppenpraxen bzw.
Primérversorgungseinheiten sowie die selbstdndigen Ambulatorien sind berechtigt, Impfungen gegen
SARS-CoV-2 mit dem vom Bund zur Verfiigung gestellten und finanzierten Impfstoff auf Rechnung der
Sozialversicherungsanstalt durchzufiihren.

(2) Die Sozialversicherungsanstalt hat fiir die Durchfiihrung der Impfung samt Aufkldrung und
Dokumentation ein pauschales Honorar in Héhe von 15 Euro zu bezahlen. Zuzahlungen der Patientinnen
und Patienten sind unzuldssig. Der Bund hat der Sozialversicherungsanstalt die ausgewiesenen
tatsdchlichen Kosten flir das Honorar aus COVID-19-Mitteln zu ersetzen.

(3) Abs. 2 gilt auch fiir Impfungen, die von einer durch ein Bundesland oder eine Gemeinde
eingerichteten 6ffentlichen Impfstelle durchgefiihrt wurden.*
4. Im § 403 Abs. 5 entfallen der Beistrich am Ende des dritten Teilstrichs und der vierte Teilstrich.

5. Nach § 412 wird folgender § 413 samt Uberschrift angefiigt:
»3chlussbestimmungen zu Art. 10 des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 20/2025

§ 413. (1) Es treten in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 20/2025 in Kraft:
1. mit dem auf den Tag der Kundmachung folgenden Tag § 403 Abs. 5;
2. mit 1. Juni 2025 § 26 Abs. 1;
3. mit 1. Jdnner 2026 § 86 Abs. 2;
4. riickwirkend mit 1. April 2025 § 378 samt Uberschrift.
(2) § 378 samt Uberschrift tritt mit 31. Mérz 2027 auBer Kraft.
(3) Abweichend von § 86 Abs. 3 ist die Rezeptgebiihr fiir das Jahr 2026 nicht zu vervielfachen.

(4) Die fiir die Abrechnung des Kostenersatzes durch den Bund nach § 378 erforderlichen
Unterlagen und Nachweise sind vom Krankenversicherungstrager dem/der Bundesminister/in fiir Arbeit
Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz fiir die gesetzméaBigen Aufwendungen

—aus dem Jahr 2025 ......coccoiniennene bis langstens 31. Dezember 2026
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— aus den Jahren 2026 und 2027 ......... bis langstens 31. Oktober 2027

bei sonstigem Anspruchsverlust vorzulegen. In begriindeten Féllen, insbesondere wenn die erforderlichen
Unterlagen und Nachweise aus sachlichen Griinden nicht rechtzeitig beigebracht werden konnen, kann
diese Frist auf Antrag durch den/die Bundesminister/in fiir Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz unter Angabe einer neuen Frist verlangert werden.

(5) Abweichend von § 26 Abs. 1 ist im Jahr 2025 von Personen, die eine Ausgleichzulage, nicht aber
einen Ausgleichzulagen- oder Pensionsbonus, bezichen sowie von deren im gemeinsamen Haushalt
lebenden Ehegattinnen, Ehegatten, eingetragenen Partnerinnen und Partnern ein Beitrag in der Hohe von
5,1% einzubehalten. Eine dadurch bewirkte Erhdhung des Nettoeinkommens ist fiir den Anspruch auf
Ausgleichszulage (§ 140 Abs. 1) nicht zu beriicksichtigen.*

Artikel 11
Anderung des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes

Das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz — B-KUVG, BGBI. Nr. 200/1967, zuletzt
gedndert durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 110/2024, wird wie folgt geéndert:

1. Im § 20 Abs. 2 wird der Ausdruck ,,0,8 % durch den Ausdruck ,,1,9%" ersetzt.
2. Im § 20 Abs. 2a wird der Ausdruck ,,0,15% durch den Ausdruck ,,1,25%" ersetzt.
3. § 64 Abs. 2 lautet:

»(2) Die Kosten der Heilmittel werden von der Versicherungsanstalt durch Abrechnung mit den
Apotheken und Hausapotheken fiihrenden Arztinnen und Arzten iibernommen. Erfolgt keine Abgabe auf
Rechnung eines Trigers der Krankenversicherung, weil der Kassenverkaufspreis inklusive Umsatzsteuer
niedriger ist als die Rezeptgebiihr, {ibermitteln die Apotheken und Hausapotheken fiihrenden Arztinnen
und Arzte an den Dachverband mittels elektronischer Datenferniibertragung

1. fir die Ermittlung der in den Richtlinien nach § 30a Abs.1 Z 15 ASVG vorgesehenen
Obergrenze tiglich die fortlaufende Nummer zur Identifikation des Rezepts, den
Kassenverkaufspreis inklusive Umsatzsteuer des abgegeben Produkts, das Datum der Abgabe,
den zustidndigen Trager der Krankenversicherung, die Sozialversicherungsnummer und im Falle
einer/eines anspruchsberechtigten Angehdrigen die Sozialversicherungsnummer der versicherten
Person,

2. zum Zweck der Versorgungsforschung monatlich die fortlaufende Nummer zur Identifikation des
Rezepts, die Vertragspartnernummer der verordnenden und der abgebenden Stelle, die
Pharmazentralnummer und den Kassenverkaufspreis inklusive Umsatzsteuer des abgegebenen
Produkts, die Anzahl der abgegebenen Packungen mit derselben Pharmazentralnummer, das
Datum der Abgabe, den zustindigen Trdger der Krankenversicherung, die
Sozialversicherungsnummer und im Falle einer/eines anspruchsberechtigten Angehdrigen die
Sozialversicherungsnummer der versicherten Person.*

4. Im § 64 Abs. 3 wird der Ausdruck ,,§ 108 Abs. 9 durch den Ausdruck ,,§ 108 Abs. 6 ersetzt.

5 Nach § 132 wird folgender § 133 samt Uberschrift eingefiigt:
wEntsendung der Versicherungsvertreter/innen

§ 133. (1) Die Versicherungsvertreter/innen aus der Gruppe der Dienstnehmer/innen sind vom
Osterreichischen Gewerkschaftsbund im Einvernehmen mit den in Betracht kommenden Gewerkschaften
zu entsenden. Die Gewerkschaften haben ihre Vorschlidge unter Bedachtnahme auf die Ergebnisse der
Personalvertretungs- und Betriebsratswahlen auf Vorschlag der jeweils wahlwerbenden Gruppe nach dem
System d‘Hondt unter sinngeméBer Anwendung von Abs. 2 Z 1 und 2 zu erstellen.

(2) Die Aufsichtsbehdrde hat die auf die einzelnen Gewerkschaften jeweils entfallende Zahl von
Versicherungsvertreter/inne/n unter Bedachtnahme auf die Zahl der den einzelnen Gewerkschaften
zugehorigen und nach diesem Bundesgesetz pflichtversicherten aktiven Dienstnehmer/inne/n
festzusetzen. Die Zahl der pflichtversicherten Dienstnehmer/innen ist auf Grund einer Stichtagserhebung
zum 1. Juli jenes Kalenderjahres zu ermitteln, das der Neubestellung der Verwaltungskorper
zweitvorangeht. Die Berechnung der auf die einzelnen Gewerkschaften entfallenden Zahl von
Versicherungsvertreter/inne/n hat nach dem System d‘Hondt zu erfolgen, wobei

1. die Wahlzahl ungerundet zu errechnen ist und
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2.bei gleichem Anspruch mehrerer Gewerkschaften auf einen Versicherungsvertreter/eine
Versicherungsvertreterin nach dieser Berechnung das Los entscheidet.

Die Aufteilung gilt jeweils fiir die betreffende Amtsdauer. Vor Aufteilung der Zahl der
Versicherungsvertreter/innen  ist den vorschlagsberechtigten Gewerkschaften Gelegenheit zur
Stellungnahme zu geben.

(3) Die Versicherungsvertreter/innen aus der Gruppe der Dienstgeber/innen sind fiir
Landesstellenausschiisse vom/von der Bundeskanzler/in im Einvernehmen mit dem/der zustindigen
Landeshauptmann/Landeshauptfrau zu entsenden. Fiir den Verwaltungsrat entsendet je einen
Versicherungsvertreter/eine Versicherungsvertreterin aus der Gruppe der Dienstgeber/innen

1. der/die Bundeskanzler/in;
2. der/die Bundesminister/in fiir Innovation, Mobilitdt und Infrastruktur;
3. die Wirtschaftskammer Osterreich.

In die Hauptversammlung entsenden die in Z 1 bis 3 genannten Stellen je eine/n weiteren
Versicherungsvertreter/in.

(4) Bei der Entsendung nach den Abs.1 und 3 ist auf die fachliche Eignung und durch ein
ausgewogenes Verhiltnis an Versicherungsvertreterinnen und Versicherungsvertretern auf das Erreichen
der Geschlechterparitit in den Verwaltungskorpern Bedacht zu nehmen. Unzuldssig ist die gleichzeitige
Entsendung ein und derselben Person als Versicherungsvertreter/in

l.sowohl in den Verwaltungsrat als auch in einen Landesstellenausschuss der
Versicherungsanstalt;

2. sowohl in einen Landesstellenausschuss als auch in die Hauptversammlung als weitere/n
Versicherungsvertreter/in nach § 138 Abs. 2 Z 1 der Versicherungsanstalt;

3.in die Verwaltungskorper mehrerer Versicherungstriger nach diesem oder einem anderen
Bundesgesetz.

(5) Die Aufsichtsbehérde hat die entsendeberechtigten  Stellen aufzufordern, die
Versicherungsvertreter/innen innerhalb einer angemessenen Frist, die mindestens einen Monat zu
betragen hat, zu entsenden. Verstreicht diese Frist ungeniitzt, so hat die Aufsichtsbehdrde selbst die
Versicherungsvertreter/innen zu bestellen, ohne an einen Vorschlag gebunden zu sein. Im Fall der
Sdumigkeit des Osterreichischen Gewerkschaftsbundes hat die Aufsichtsbehorde dabei nach dem System
d’Hondt unter Bedachtnahme auf die Mandatsergebnisse der Personalvertretungs- bzw.
Betriebsratswahlen unter sinngeméfer Anwendung des Abs. 2 Z 1 und 2 vorzugehen.

(6) Scheidet ein Versicherungsvertreter/eine Versicherungsvertreterin dauernd aus seinem/ihrem
Amt aus, so hat die Stelle, die die ausgeschiedene Person bestellt hat, fiir den Rest der Amtsdauer einen
neuen Versicherungsvertreter/eine neue Versicherungsvertreterin zu bestellen. Ist die Neubestellung
durch eine Enthebung (§ 135) erforderlich geworden und tritt nachtraglich die Entscheidung iiber diese
Enthebung auBler Kraft, so erléschen mit dem gleichen Zeitpunkt die rechtlichen Wirkungen der
Neubestellung.*

6. Im § 144 Abs. 1 erster Satz wird nach dem Ausdruck ,nichtoffentlich der Ausdruck ,jund
grundsétzlich in physischer Anwesenheit der Sitzungsteilnehmer/innen abzuhalten® eingefiigt.

7. Im § 144 wird nach dem Abs. 1 folgender Abs. 1a eingefiigt:

»(1a) Die Teilnahme an Sitzungen der Verwaltungskorper kann mittels einer akustischen und
optischen Zweiweg-Verbindung in Echtzeit (Videoteilnahme) erfolgen. Fiir stimmberechtigte
Sitzungsteilnehmer/innen ist die Videoteilnahme zuldssig, sofern sie an Sitzungen der Verwaltungskorper

1. der Versicherungstriger in den Raumlichkeiten des jeweiligen Versicherungstragers,
2. des Dachverbandes in den Raumlichkeiten eines Versicherungstragers
iiber eine dort eingerichtete Schnittstelle erfolgt.*

8. Nach § 262 wird folgender § 263 samt Uberschrift angefiigt:
»Impfung gegen SARS-CoV-2 im niedergelassenen Bereich

§ 263. (1) Die im niedergelassenen Bereich titigen Arztinnen und Arzte, Gruppenpraxen bzw.
Primérversorgungseinheiten sowie die selbstindigen Ambulatorien sind berechtigt, Impfungen gegen
SARS-CoV-2 mit dem vom Bund zur Verfiigung gestellten und finanzierten Impfstoff auf Rechnung der
Versicherungsanstalt durchzufiihren.
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(2) Die Versicherungsanstalt hat fiir die Durchfihrung der Impfung samt Aufklarung und
Dokumentation ein pauschales Honorar in Héhe von 15 Euro zu bezahlen. Zuzahlungen der Patientinnen
und Patienten sind unzuldssig. Der Bund hat der Versicherungsanstalt die ausgewiesenen tatséchlichen
Kosten fiir das Honorar aus COVID-19-Mitteln zu ersetzen.

(3) Abs. 2 gilt auch fiir Impfungen, die von einer durch ein Bundesland oder eine Gemeinde
eingerichteten 6ffentlichen Impfstelle durchgefiihrt wurden.*

9. Im § 284 Abs. 5 entfallen der Beistrich am Ende des dritten Teilstrichs und der vierte Teilstrich.

10. Nach § 291 wird folgender § 292 samt Uberschrift angefiigt:
»3chlussbestimmungen zu Art. 11 des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 20/2025

§ 292. (1) Es treten in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 20/2025 in Kraft:
. mit dem auf den Tag der Kundmachung folgenden Tag § 284 Abs. 5;

. mit 1. Juni 2025 die §§ 20 Abs. 2 und 2a sowie 133 samt Uberschrift;

. mit 1. Janner 2026 § 64 Abs. 2 und 3;

. riickwirkend mit 1. November 2024 § 144 Abs. 1 und la;

5. riickwirkend mit 1. April 2025 § 263 samt Uberschrift.

(2) § 263 samt Uberschrift tritt mit 31. Mérz 2027 auBer Kraft.
(3) Abweichend von § 64 Abs. 3 ist die Rezeptgebiihr fiir das Jahr 2026 nicht zu vervielfachen.

(4) Die Neuentsendung sédmtlicher Versicherungsvertreter/innen hat bis zum Ablauf des
30. September 2025 zu erfolgen. Die Amtsdauer dieser Verwaltungskdrper beginnt mit 1. Oktober 2025
und endet abweichend von § 137 mit 31. Dezember 2029.

(5) Fir den Zeitraum bis 31. Dezember 2029 ist in den Verwaltungsrat ein zusétzlicher
Versicherungsvertreter/eine zusétzliche Versicherungsvertreterin aus der Gruppe der Dienstnehmer/innen
durch den Osterreichischen Gewerkschaftsbund im Einvernehmen mit der Verkehrs- und
Dienstleistungsgewerkschaft mit beratender Stimme zu entsenden. Diese/r Versicherungsvertreter/in ist
zugleich Mitglied der Hauptversammlung.

AW N =

(6) In folgenden Angelegenheiten ist bis zum 31. Dezember 2029 die Zustimmung der von der
Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft entsandten stimmberechtigten Versicherungsvertreter/innen
erforderlich:

1. Abschluss von Gesamtvertrigen im Sinne des sechsten Teiles des ASVG;

2. Beschlussfassung iiber Satzung und Krankenordnung;

3. Erlassung von Richtlinien zur Verwendung der Mittel des Unterstiitzungsfonds;

4. Beschlussfassung betreffend die von der ehemaligen Versicherungsanstalt fiir Eisenbahnen und
Bergbau gegriindeten oder errichteten eigenen Einrichtungen oder Beteiligungen an juristischen
und/oder natiirlichen Personen.

Hinsichtlich der Z 1 bis 3 gilt dies nur insofern, als Personen aus dem Kreis der ehemaligen Versicherten
der Versicherungsanstalt fiir Eisenbahnen und Bergbau betroffen sind.

(7) Die fir die Abrechnung des Kostenersatzes durch den Bund nach § 263 erforderlichen
Unterlagen und Nachweise sind vom Krankenversicherungstriger dem/der Bundesminister/in fiir Arbeit,
Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz fiir die gesetzmafBigen Aufwendungen

—aus dem Jahr 2025 ........cccoveveenne. bis langstens 31. Dezember 2026
— aus den Jahren 2026 und 2027 ......... bis langstens 31. Oktober 2027

bei sonstigem Anspruchsverlust vorzulegen. In begriindeten Fillen, insbesondere wenn die erforderlichen
Unterlagen und Nachweise aus sachlichen Griinden nicht rechtzeitig beigebracht werden kdnnen, kann
diese Frist auf Antrag durch den/die Bundesminister/in fiir Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz unter Angabe einer neuen Frist verlangert werden.

(8) Abweichend von § 20 Abs. 2 und 2a sind im Jahr 2025 von Personen, die eine Ergdnzungszulage
auf Grund des § 26 des Pensionsgesetzes 1965 oder auf Grund anderer entsprechender Bestimmungen
beziehen sowie von deren im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegattinnen, Ehegatten, eingetragenen
Partnerinnen und Partnern die Beitrdge in der Hohe der jeweils am 1. Janner 2025 geltenden Fassung zu
leisten. Eine dadurch bewirkte Erhhung des monatlichen Gesamteinkommens ist fiir den Anspruch auf
Ergénzungszulage nicht zu beriicksichtigen.*
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Artikel 12
Anderungen des Arbeitsmarktservicegesetzes

Das Arbeitsmarktservicegesetz, BGBI. Nr. 313/1994, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz
BGBI. I Nr.174/2023, wird wie folgt geéndert:

1. § 25 Abs. 9 und 9a lauten:

»(9) Die von Personen gemif3 Abs. 1 gespeicherten Daten sind bis zehn Jahre nach dem Erreichen
des Regelpensionsalters und der Erfiillung der Anwartschaft auf eine Pension aus einem der
Versicherungsfille des Alters aufzubewahren. Darin enthaltene Daten, die im Zusammenhang mit der
Betreuung und Vermittlung erhoben wurden, sind spétestens sieben Jahre nach Beendigung des
Geschiftsfalles zu loschen. Die Aufbewahrungsfrist verlidngert sich jeweils um Zeitrdume, in denen die
Daten zur Geltendmachung, Ausiibung oder Verteidigung von Rechtsanspriichen weiterhin benotigt
werden oder andere rechtliche Vorschriften langere Fristen vorsehen. Die Loschung von Daten ist aus
wirtschaftlichen und technischen Griinden auf ein oder zwei Termine im Jahr zu konzentrieren. Bis dahin
besteht kein Anspruch auf vorzeitige Loschung.

(92) Zum Zweck der Arbeitsmarktforschung, -beobachtung und -statistik (§ 30 Abs. 2) koénnen
Daten gemél Abs. | indirekt personenbezogen bis zehn Jahre nach Erreichen des Regelpensionsalters
weiterhin verwendet werden. Die Wiederherstellung des direkten Personenbezuges ist nicht zuldssig. Die
Rechte gemédl Art. 15, 16, 18 und 21 der Verordnung (EU) 20216/619 zum Schutz natiirlicher Personen
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABI. Nr. L 119 vom 4.5.2016 S. 1, sind auf diese
indirekt personenbezogenen Daten nicht anwendbar.*

2. § 50 Abs. 2 erhdlt die Absatzbezeichnung ,(3)“ und Abs. 2 lautet:

,»(2) Der Arbeitsmarktriicklage sind ferner die Betrége zuzufiihren, die aus der Aufldsung von freien
Gewinnrlicklagen im Auftrag der Bundesministerin fiir Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz stammen und nicht fiir die Abdeckung eines ansonsten entstehenden Bilanzverlustes
erforderlich sind. Im Geschéftsjahr 2025 ist der Arbeitsmarktriicklage ein Betrag in Hohe von
25 Millionen Euro zuzufiihren.*

3. In § 78 wird die Absatzbezeichnung ,(51) des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 174/2023 durch die
Absatzbezeichnung ,(53)° ersetzt und nach Abs. 53 folgender Abs. 54 angefiigt:

H(54) §25 Abs.9 und 9a sowie §50 Abs.2 und 3 in der Fassung des
Budgetsanierungsmallnahmengesetzes 2025 Teil I — BSMG 2025 II, BGBIL I Nr. 20/2025, treten mit
1. Juni 2025 in Kraft.*

Van der Bellen

Stocker

www.ris.bka.gv.at



w Os
o™ Tep

0
q

4 i
x 3 x

BUNDESKANZLERAMT

AMTSSIGNATUR

Unterzeichner

serialNumber=734173660,CN=Bundeskanzleramt,C=AT

Datum/Zeit 2025-05-30T14:42:37+02:00
Informationen zur Prifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
Priifinformation Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at
Informationen zur Priifung des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/verifizierung
Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.




	BUNDESGESETZBLATT
	Inhaltsverzeichnis
	Artikel 1
	Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988
	1. In § 33 Abs. 8 Z 3 wird der Betrag „669 Euro“ durch den Betrag „710 Euro“ ersetzt.
	2. Dem § 124b wird folgende Z 472 angefügt:


	Artikel 2
	Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 1988
	1. In § 22 Abs. 2 wird die Wortfolge „beträgt für das Kalenderjahr 2023 24% und für die Kalenderjahre ab 2024 23%“ ersetzt durch die Wortfolge „beträgt für das Kalenderjahr 2023 24%, für die Kalenderjahre 2024 und 2025 23% und für die Kalenderjahre ab...
	2. § 24 Abs. 5 Z 4 lautet:
	3. Dem § 26c werden folgende Ziffern angefügt:


	Artikel 3
	Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 1987
	1. In § 7 Abs. 2 wird die Wortfolge „erhöht sich diese Steuer um 2,5%“ durch die Wortfolge „erhöht sich diese Steuer um 3,5%“ ersetzt.
	2. In § 18 wird nach Abs. 2u folgender Abs. 2v eingefügt:


	Artikel 4
	Änderung des Gebührengesetzes 1957
	1. In § 6 wird der Betrag von „13 Euro“ auf „19 Euro“ geändert.
	2. In § 11 Abs. 3 werden die Beträge wie folgt geändert:
	a) Von „3,90 Euro“ auf „6 Euro“,
	b) von „2,30 Euro“ auf „3 Euro“,
	c) von „14,30 Euro“ auf „21 Euro“,
	d) von „8,60 Euro“ auf „13 Euro“,
	e) von „47,30 Euro“ auf „70 Euro“ und
	f) von „28,40 Euro“ auf „42 Euro“.
	3. In § 14 Tarifpost 1 werden die Beträge wie folgt geändert:
	a) In Abs. 1 Z 1 von „14,30 Euro“ auf „21 Euro“;
	b) In Abs. 1 Z 2 von „7,20 Euro“ auf „11 Euro“.
	4. In § 14 Tarifpost 2 werden die Beträge wie folgt geändert:
	a) In Abs. 1 Z 1 von „83,60 Euro“ auf „124 Euro“;
	b) In Abs. 1 Z 2 von „285,90 Euro“ auf „424 Euro“;
	c) In Abs. 1 Z 3 lit. a von „1 115,30 Euro“ auf „1 448 Euro“;
	d) In Abs. 1 Z 3 lit. b von „247,90 Euro“ auf „322 Euro“;
	e) In Abs. 1 Z 3 lit. c von „247,90 Euro“ auf „322 Euro“;
	f) In Abs. 1 Z 3 lit. d von „867,40 Euro“ auf „1 126 Euro“;
	g) In Abs. 1 Z 4 von „16,50 Euro“ auf „24 Euro“;
	h) In Abs. 1 Z 5 von „14,30 Euro“ auf „21 Euro“;
	i) In Abs. 1 Z 6 von „83,60 Euro“ auf „124 Euro“;
	j) In Abs. 1 Z 7 von „83,60 Euro“ auf „124 Euro“;
	k) In Abs. 1 Z 8 von „382,60 Euro“ auf „567 Euro“;
	l) In Abs. 1 Z 9 lit. a von „95,60 Euro“ auf „142 Euro“;
	m) In Abs. 1 Z 9 lit. b von „797 Euro“ auf „1 181 Euro“;
	n) In Abs. 1 Z 10 von „382,60 Euro“ auf „567 Euro“.
	5. In § 14 Tarifpost 4 Abs. 1 Z 2 und Abs. 2 wird jeweils der Betrag „7,20 Euro“ durch den Betrag „11 Euro“ ersetzt.
	6. In § 14 Tarifpost 5 werden die Beträge wie folgt geändert:
	a) In Abs. 1 von „3,90 Euro“ auf „6 Euro“ und von „21,80 Euro“ auf „36 Euro“;
	b) In Abs. 1a von „3,90 Euro“ auf „6 Euro“.
	7. In § 14 Tarifpost 6 werden die Beträge wie folgt geändert:
	a) In Abs. 1 von „14,30 Euro“ auf „21 Euro“;
	b) In Abs. 2 von „47,30 Euro“ auf „70 Euro“;
	c) In Abs. 3 lit. a von „120 Euro“ auf „156 Euro“, von „75 Euro“ auf „97 Euro“ und von „15 Euro“ auf „19 Euro“;
	d) In Abs. 3 lit. b von „125,60 Euro“ auf „163 Euro“ und von „68,50 Euro“ auf „89 Euro“;
	e) In Abs. 3 lit. c von „61,50 Euro“ auf „91 Euro“, von „26,30 Euro“ auf „39 Euro“ und von „15 Euro“ auf „22 Euro“;
	f) In Abs. 3 lit. d von „30 Euro“ auf „44 Euro“ und von „6,50 Euro“ auf „10 Euro“.
	8. In § 14 Tarifpost 7 werden die Beträge wie folgt geändert:
	a) In Abs. 1 Z 2 von „14,30 Euro“ auf „21 Euro“;
	b) In Abs. 1 Z 4 lit. a von „285,90 Euro“ auf „424 Euro“;
	c) In Abs. 1 Z 4 lit. b von „142,90 Euro“ auf „212 Euro“;
	d) In Abs. 1 Z 5 von „107,80 Euro“ auf „160 Euro“;
	e) In Abs. 1 Z 6 von „14,30 Euro“ auf „21 Euro“.
	9. In § 14 Tarifpost 8 werden die Beträge wie folgt geändert:
	a) In Abs. 1 von „150 Euro“ auf „195 Euro“;
	b) In Abs. 1a von „75 Euro“ auf „97 Euro“;
	c) In Abs. 4 Z 1 lit. a von „20 Euro“ auf „26 Euro“ und von „50 Euro“ auf „65 Euro“;
	d) In Abs. 4 Z 1 lit. b von „70 Euro“ auf „91 Euro“ und von „100 Euro“ auf „130 Euro“;
	e) In Abs. 4 Z 2 von „140 Euro“ auf „182 Euro“;
	f) In Abs. 4a Z 1 von „15 Euro“ auf „22 Euro“;
	g) In Abs. 4a Z 2 von „56 Euro“ auf „91 Euro“;
	h) In Abs. 4b von „20 Euro“ auf „30 Euro“;
	i) In Abs. 4c Z 1 von „26,30 Euro“ auf „39 Euro“;
	j) In Abs. 4c Z 2 von „56 Euro“ auf „83 Euro“;
	k) In Abs. 4c Z 3 von „56 Euro“ auf „91 Euro“.
	10. In § 14 Tarifpost 8 Abs. 4a wird in Z 2 der Punkt am Ende durch einen Beistrich ersetzt und folgende Z 3 angefügt:
	11. In § 14 Tarifpost 8 Abs. 4b wird nach der Wortfolge „Aufenthaltstitels „Artikel 50 EUV“ “ die Wortfolge „und in Verfahren zur Ausstellung von Schriften gemäß Abs. 4a Z 2 und 3 oder Abs. 4c Z 3 und 4“ eingefügt.
	12. In § 14 Tarifpost 8 Abs. 4c wird in Z 3 der Punkt am Ende durch einen Beistrich ersetzt und folgende Z 4 angefügt:
	13. Dem § 14 Tarifpost 8 Abs. 5 wird folgender Satz angefügt:
	14. In § 14 Tarifpost 8 Abs. 6 wird der dritte und der vierte Satz durch folgende Sätze ersetzt:
	15. In § 14 Tarifpost 9 werden die Beträge wie folgt geändert:
	a) In Abs. 1 Z 1 von „75,90 Euro“ auf „112 Euro“;
	b) In Abs. 1 Z 2 von „100 Euro“ auf „148 Euro“;
	c) In Abs. 1 Z 2a von „220 Euro“ auf „326 Euro“;
	d) In Abs. 1 Z 3 von „30 Euro“ auf „44 Euro“;
	e) In Abs. 1 Z 4 von „45 Euro“ auf „67 Euro“;
	f) In Abs. 1 Z 4a von „165 Euro“ auf „245 Euro“;
	g) In Abs. 1 Z 5 von „66 Euro“ auf „98 Euro“;
	h) In Abs. 1 Z 7 von „28,50 Euro“ auf „42 Euro“;
	i) In Abs. 1 Z 8 von „61,50 Euro“ auf „91 Euro“;
	j) In Abs. 2 Z 1 von „61,50 Euro“ auf „91 Euro“;
	k) In Abs. 2 Z 1a von „26,30 Euro“ auf „39 Euro“;
	l) In Abs. 2 Z 2 lit. a von „1,10 Euro“ auf „2 Euro“;
	m) In Abs. 2 Z 2 lit. b von „2,30 Euro“ auf „3 Euro“ und von „3,50 Euro“ auf „5 Euro“;
	n) In Abs. 2 Z 2 lit. c von „2 Euro“ auf „3 Euro“.
	16. § 14 Tarifpost 9 Abs. 5 lautet:
	17. In § 14 Tarifpost 10 werden die Beträge wie folgt geändert:
	a) In Abs. 1 Z 1 von „50 Euro“ auf „74 Euro“;
	b) In Abs. 1 Z 2 von „30 Euro“ auf „44 Euro“;
	c) In Abs. 1 Z 3 von „20 Euro“ auf „30 Euro“;
	d) In Abs. 1 Z 5 von „230 Euro“ auf „341 Euro“;
	e) In Abs. 1 Z 7 von „40 Euro“ auf „59 Euro“;
	f) In Abs. 1 Z 8 von „15 Euro“ auf „22 Euro“;
	g) In Abs. 1 Z 9 von „30 Euro“ auf „44 Euro“;
	h) In Abs. 1 Z 10 von „23 Euro“ auf „34 Euro“;
	i) In Abs. 1 Z 11 von „75 Euro“ auf „111 Euro“.
	18. In § 14 Tarifpost 11 werden die Beträge wie folgt geändert:
	a) In Abs. 1 Z 1 von „74,40 Euro“ auf „110 Euro“;
	b) In Abs. 1 Z 1 lit. a von „43 Euro“ auf „64 Euro“;
	c) In Abs. 1 Z 1 lit. b von „43 Euro“ auf „64 Euro“;
	d) In Abs. 2 Z 1 von „118,40 Euro“ auf „175 Euro“;
	e) In Abs. 2 Z 1 lit. a von „87 Euro“ auf „129 Euro“;
	f) In Abs. 2 Z 1 lit. b von „87 Euro“ auf „129 Euro“;
	g) In Abs. 2 Z 2 von „118,40 Euro“ auf „175 Euro“;
	h) In Abs. 5 von „56,20 Euro“ auf „83 Euro“; von „99,20 Euro“ auf „147 Euro“, von „100,20 Euro“ auf „148 Euro“ und von „187,20 Euro“ auf „277 Euro“.
	19. In § 14 Tarifpost 12 werden die Beträge wie folgt geändert:
	a) In Abs. 1 Z 1 von „27 Euro“ auf „40 Euro“;
	b) In Abs. 1 Z 2 von „32 Euro“ auf „47 Euro“;
	c) In Abs. 1 Z 3 von „26 Euro“ auf „39 Euro“;
	d) In Abs. 1 Z 4 von „28 Euro“ auf „41 Euro“;
	e) In Abs. 1 Z 5 von „32 Euro“ auf „47 Euro“;
	f) In Abs. 1 Z 6 von „13 Euro“ auf „19 Euro“;
	g) In Abs. 1 Z 7 von „30 Euro“ auf „44 Euro“;
	h) In Abs. 1 Z 8 von „27 Euro“ auf „40 Euro“;
	i) In Abs. 1 Z 9 von „31 Euro“ auf „46 Euro“;
	j) In Abs. 1 Z 10 von „31 Euro“ auf „46 Euro“;
	k) In Abs. 2 Z 1 von „7 Euro“ auf „10 Euro“;
	l) In Abs. 2 Z 2 von „95 Euro“ auf „141 Euro“;
	m) In Abs. 2 Z 3 von „7 Euro“ auf „10 Euro“.
	20. In § 14 Tarifpost 13 wird der Betrag „14,30 Euro“ durch den Betrag „21 Euro“ ersetzt.
	21. In § 14 Tarifpost 14 Abs. 1 und 1a wird jeweils der Betrag „14,30 Euro“ durch den „21 Euro“ ersetzt.
	22. In § 14 Tarifpost 15 werden die Beträge wie folgt geändert:
	a) In Abs. 1 lit. a von „119,80 Euro“ auf „178 Euro“;
	b) In Abs. 1 lit. b von „83,60 Euro“ auf „124 Euro“.
	23. In § 14 Tarifpost 16 werden die Beträge wie folgt geändert:
	a) In Abs. 1 Z 1 von „60,50 Euro“ auf „90 Euro“;
	b) In Abs. 1 Z 2 von „49,50 Euro“ auf „73 Euro“;
	c) In Abs. 1 Z 3 von „60,50 Euro“ auf „90 Euro“;
	d) In Abs. 1 Z 4 von „49,50 Euro“ auf „73 Euro“;
	e) In Abs. 1 Z 5 von „49,50 Euro“ auf „73 Euro“;
	f) In Abs. 1 Z 6 von „49,50 Euro“ auf „73 Euro“;
	g) In Abs. 2 Z 2 von „39,60 Euro“ auf „59 Euro“;
	h) In Abs. 5 von „21,80 Euro“ auf „32 Euro“ und von „19,60 Euro“ auf „29 Euro“.
	24. In § 14 Tarifpost 17 werden die Beträge wie folgt geändert:
	a) In Abs. 1 von „50 Euro“ auf „74 Euro“;
	b) In Abs. 3 von „80 Euro“ auf „119 Euro“.
	25. In § 14 Tarifpost 18 werden die Beträge wie folgt geändert:
	a) In Abs. 1 von „50 Euro“ auf „74 Euro“;
	b) In Abs. 3 von „80 Euro“ auf „119 Euro“.
	26. In § 14 Tarifpost 19 werden die Beträge wie folgt geändert:
	a) In Abs. 1 Z 1 von „400 Euro“ auf „593 Euro“;
	b) In Abs.1 Z 2 von „100 Euro“ auf „148 Euro“;
	c) In Abs. 1 Z 3 von „850 Euro“ auf „1 260 Euro“;
	d) In Abs.1 Z 4 von „100 Euro“ auf „148 Euro“.
	27. In § 14 Tarifpost 20 werden die Beträge wie folgt geändert:
	a) In Abs. 1 Z 1 von „23 Euro“ auf „34 Euro“ und von „115 Euro“ auf „170 Euro“;
	b) In Abs. 1 Z 1a von „115 Euro“ auf „170 Euro“;
	c) In Abs. 1 Z 2 von „43,90 Euro“ auf „65 Euro“ und von „131,70 Euro“ auf „195 Euro“;
	d) In Abs. 6 Z 1 von „6,50 Euro“ auf „10 Euro“ und von „32,50 Euro“ auf „48 Euro“;
	e) In Abs. 6 Z 1a von „32,50 Euro“ auf „48 Euro“;
	f) In Abs. 6 Z 2 von „21,80 Euro“ auf „32 Euro“ und von „65,40 Euro“ auf „97 Euro“.
	28. In § 14 Tarifpost 21 werden die Beträge wie folgt geändert:
	a) In Abs. 1 von „40 Euro“ auf „59 Euro“;
	b) In Abs. 2 von „30 Euro“ auf „44 Euro“;
	c) In Abs. 3 von „40 Euro“ auf „59 Euro“;
	d) In Abs. 9 von „30 Euro“ auf „44 Euro“.
	29. § 14 Tarifpost 22 wird wie folgt geändert:
	a) In Abs. 1 wird der Betrag „50 Euro“ durch den Betrag samt Satzzeichen „74 Euro.“ ersetzt;
	b) In Abs. 7 wird der Betrag „20 Euro“ durch den Betrag „30 Euro“ ersetzt.
	30. In § 14 Tarifpost 23 werden die Beträge wie folgt geändert:
	a) In Abs. 1 von „14,30 Euro“ auf „21 Euro“;
	b) In Abs. 5 von „8,60 Euro“ auf „13 Euro“.
	31. In § 14 Tarifpost 24 werden die Beträge wie folgt geändert:
	a) In Abs. 1 Z 1 von „245 Euro“ auf „363 Euro“;
	b) In Abs. 1 Z 2 von „35 Euro“ auf „52 Euro“;
	c) In Abs. 1 Z 3 von „45 Euro“ auf „67 Euro“;
	d) In Abs. 1 Z 4 von „140 Euro“ auf „207 Euro“;
	e) In Abs. 1 Z 5 von „35 Euro“ auf „52 Euro“;
	f) In Abs. 1 Z 6 von „40 Euro“ auf „59 Euro“;
	g) In Abs. 1 Z 7 von „40 Euro“ auf „59 Euro“;
	h) In Abs. 1 Z 8 von „40 Euro“ auf „59 Euro“;
	i) In Abs. 1 Z 9 von „35 Euro“ auf „52 Euro“;
	j) In Abs. 1 Z 10 von „110 Euro“ auf „163 Euro“;
	k) In Abs. 1 Z 11 von „260 Euro“ auf „385 Euro“;
	l) In Abs. 6 jeweils von „20 Euro“ auf „30 Euro“.
	32. In § 14 Tarifpost 25 werden die Beträge wie folgt geändert:
	a) In Abs. 1 Z 1 lit. a von „45 Euro“ auf „67 Euro“;
	b) In Abs. 1 Z 1 lit. b von „15 Euro“ auf „22 Euro“;
	c) In Abs. 1 Z 1 lit. c von „15 Euro“ auf „22 Euro“;
	d) In Abs. 1 Z 1 lit. d von „45 Euro“ auf „67 Euro“;
	e) In Abs. 1 Z 1 lit. e von „45 Euro“ auf „67 Euro“;
	f) In Abs. 1 Z 1 lit. f von „10 Euro“ auf „15 Euro“;
	g) In Abs. 1 Z 2 von „45 Euro“ auf „67 Euro“.
	33. § 14a lautet:
	34. In § 35 Abs. 6 wird der Betrag „0,12 Euro“ durch den Betrag „0,16 Euro“ und der Betrag „0,20 Euro“ durch den Betrag „0,27 Euro“ ersetzt.
	35. Dem § 37 wird nach Abs. 51 folgender Abs. 52 angefügt:


	Artikel 5
	Änderung des Konsulargebührengesetzes 1992
	1. In § 1 Abs. 3 wird die Wortfolge „des Bundesministers“ durch die Wortfolge „der Bundesministerin“ ersetzt.
	2. In § 1 Abs. 5 wird die Wortfolge „Der Bundesminister“ durch die Wortfolge „Die Bundesministerin“ ersetzt.
	3. In § 2 Abs. 1 Z 1 wird die Wortfolge „zuwider liefe“ durch das Wort „zuwiderliefe“ ersetzt.
	4. In § 2 Abs. 1 Z 5 wird nach der Wortfolge „ab der Geburt vorgenommen werden“ die Wortfolge samt Satzzeichen „ , ausgenommen solche nach Tarifpost 6 Abs. 9“ eingefügt.
	5. In § 7 Abs. 2 wird die Wortfolge „daß sie in bezug“ durch die Wortfolge „dass sie in Bezug“ ersetzt.
	6. In § 8 Abs. 1 wird die Wortfolge „der Bundesminister für auswärtige“ durch die Wortfolge „die Bundesministerin für europäische und internationale“ und das Wort „daß“ durch das Wort „dass“ ersetzt.
	7. In § 8 Abs. 2 wird die Wortfolge „Der Bundesminister für auswärtige“ durch die Wortfolge „Die Bundesministerin für europäische und internationale“ und das Wort „daß“ durch das Wort „dass“ ersetzt.
	8. § 12 Abs. 4 lautet:
	9. In § 13 Abs. 1 wird das Wort „veranlaßt“ durch das Wort „veranlasst“ ersetzt.
	10. In § 13 Abs. 2 und § 14 wird jeweils das Wort „Anlaß“ durch das Wort „Anlass“ ersetzt.
	11. Dem § 17 wird nach Abs. 18 folgender Abs. 19 angefügt:
	12. In § 18 Z 2 wird die Wortfolge „dem Bundesminister für auswärtige“ durch die Wortfolge „der Bundesministerin für europäische und internationale“ ersetzt.
	13. In § 18 Z 3 und 4 wird jeweils die Wortfolge „der Bundesminister für auswärtige“ durch die Wortfolge „die Bundesministerin für europäische und internationale“ ersetzt.
	14. In der Anlage zu § 1 werden in Tarifpost 1 die dort angeführten Beträge wie folgt geändert:
	a) In Abs. 1 von „24 Euro“ auf „36 Euro“;
	b) In Abs. 2 von „18 Euro“ auf „27 Euro“;
	c) In Abs. 3 von „6 Euro“ auf „9 Euro“;
	d) In Abs. 6 von „200 Euro“ auf „260 Euro“.
	15. In der Anlage zu § 1 wird in Tarifpost 1 Abs. 1 nach dem Wort samt Satzzeichen „Dokumentenbeschaffungen,“ das Wort samt Satzzeichen „Namensänderungen,“ eingefügt.
	16. In der Anlage zu § 1 werden in Tarifpost 1a die dort angeführten Beträge wie folgt geändert:
	a) In Abs. 1 von „120 Euro“ auf „156 Euro“;
	b) In Abs. 2 von „75 Euro“ auf „97 Euro“;
	c) In Abs. 4 von „20 Euro“ auf „30 Euro“.
	17. In der Anlage zu § 1 werden in Tarifpost 2 die dort angeführten Beträge wie folgt geändert:
	a) In Abs. 1 Z 1 von „42 Euro“ auf „62 Euro“;
	b) In Abs. 1 Z 2 von „24 Euro“ auf „36 Euro“.
	18. In der Anlage zu § 1 wird in Tarifpost 2 Abs. 1 das Wort „veranlaßte,“ durch das Wort „veranlasste“ ersetzt.
	19. In der Anlage zu § 1 werden in Tarifpost 5 die dort angeführten Beträge wie folgt geändert:
	a) In Abs. 1 Z 1 von „48 Euro“ auf „71 Euro“;
	b) In Abs. 1 Z 2 von „42 Euro“ auf „62 Euro“;
	c) In Abs. 2 von „42 Euro“ auf „62 Euro“;
	d) In Abs. 3 von „172 Euro“ auf „193 Euro“;
	e) In Abs. 4 von „42 Euro“ auf „62 Euro“.
	20. In der Anlage zu § 1 lautet Tarifpost 6:
	21. In der Anlage zu § 1 werden in Tarifpost 7 die dort angeführten Beträge wie folgt geändert:
	a) In Abs. 1 Z 1 von „150 Euro“ auf „195 Euro“;
	b) In Abs. 1 Z 2 von „75 Euro“ auf „97 Euro“;
	c) In Abs. 1 Z 3 von „200 Euro“ auf „260 Euro“;
	d) In Abs. 1 Z 4 von „100 Euro“ auf „130 Euro“;
	e) In Abs. 4 von „160 Euro“ auf „208 Euro“.
	22. In der Anlage zu § 1 wird in Tarifpost 9 der Betrag von „96 Euro“ auf „124 Euro“ geändert.
	23. In der Anlage zu § 1 wird in Tarifpost 10 der Betrag von „72 Euro“ auf „107 Euro“ geändert.
	24. In der Anlage zu § 1 werden in Tarifpost 11 die dort angeführten Beträge wie folgt geändert:
	a) In Abs. 1 von „48 Euro“ auf „71 Euro“;
	b) In Abs. 2 Z 1 von „36 Euro“ auf „53 Euro“;
	c) In Abs. 2 Z 2 von „84 Euro“ auf „124 Euro“;
	d) In Abs. 2 Z 3 von „120 Euro“ auf „178 Euro“.
	25. In der Anlage zu § 1 werden in Tarifpost 12 die dort angeführten Beträge wie folgt geändert:
	a) In Abs. 1 Z 1 von „72 Euro“ auf „107 Euro“;
	b) In Abs. 1 Z 2 von „48 Euro“ auf „71 Euro“.
	26. In der Anlage zu § 1 werden in Tarifpost 13 die dort angeführten Beträge wie folgt geändert:
	a) von „6 Euro“ auf „9 Euro“;
	b) von „12 Euro“ auf „18 Euro“;
	c) von „24 Euro“ auf „35 Euro“.
	27. In der Anlage zu § 1 wird in Tarifpost 14 der Betrag von „72 Euro“ auf „107 Euro“ geändert.


	Artikel 6
	Änderung des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953
	1. In § 17a Z 1 wird der Betrag „240 Euro“ durch den Betrag „340 Euro“ ersetzt.
	2. Dem § 94 wird folgender Abs. 41 angefügt:


	Artikel 7
	Änderung des Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1985
	1. In § 24a Z 1 wird der Betrag „240 Euro“ durch den Betrag „340 Euro“ ersetzt.
	2. Dem § 79 wird folgender Abs. 27 angefügt:


	Artikel 8
	Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes
	1. § 30a Abs. 1 Z 15 lautet:
	2. Im § 73 Abs. 1 Z 1 und 2 wird jeweils der Ausdruck „5,1%“ durch den Ausdruck „6%“ ersetzt.
	3. § 136 Abs. 2 lautet:
	4. Im § 447f Abs. 1 wird nach dem dritten Teilstrich folgender vierter Teilstrich angefügt:
	5. Nach § 746 wird folgender § 747 samt Überschrift angefügt:
	6. Im § 786 Abs. 5 entfallen der Beistrich am Ende des dritten Teilstrichs und der vierte Teilstrich.
	7. Im § 796 Abs. 1 wird der Ausdruck „30. Juni 2025“ durch den Ausdruck „31. März 2027“ ersetzt.
	8. Im § 796 Abs. 2 wird der Ausdruck „31. Mai 2025“ durch den Ausdruck „31. Dezember 2025“ ersetzt.
	9. Nach § 808 wird folgender § 809 samt Überschrift angefügt:


	Artikel 9
	Änderung des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes
	1. Im § 29 Abs. 1 wird der Ausdruck „5,1%“ durch den Ausdruck „6%“ ersetzt.
	2. § 92 Abs. 2 lautet:
	3. Nach § 383 wird folgender § 384 samt Überschrift angefügt:
	4. Im § 408 Abs. 5 entfallen der Beistrich am Ende des dritten Teilstrichs und der vierte Teilstrich.
	5. Nach § 417 wird folgender § 418 samt Überschrift angefügt:


	Artikel 10
	Änderung des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes
	1. Im § 26 Abs. 1 wird der Ausdruck „5,1%“ durch den Ausdruck „6%“ ersetzt.
	2. § 86 Abs. 2 lautet:
	3. Nach § 377 wird folgender § 378 samt Überschrift angefügt:
	4. Im § 403 Abs. 5 entfallen der Beistrich am Ende des dritten Teilstrichs und der vierte Teilstrich.
	5. Nach § 412 wird folgender § 413 samt Überschrift angefügt:


	Artikel 11
	Änderung des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes
	1. Im § 20 Abs. 2 wird der Ausdruck „0,8 %“ durch den Ausdruck „1,9%“ ersetzt.
	2. Im § 20 Abs. 2a wird der Ausdruck „0,15%“ durch den Ausdruck „1,25%“ ersetzt.
	3. § 64 Abs. 2 lautet:
	4. Im § 64 Abs. 3 wird der Ausdruck „§ 108 Abs. 9“ durch den Ausdruck „§ 108 Abs. 6“ ersetzt.
	5 Nach § 132 wird folgender § 133 samt Überschrift eingefügt:
	6. Im § 144 Abs. 1 erster Satz wird nach dem Ausdruck „nichtöffentlich“ der Ausdruck „und grundsätzlich in physischer Anwesenheit der Sitzungsteilnehmer/innen abzuhalten“ eingefügt.
	7. Im § 144 wird nach dem Abs. 1 folgender Abs. 1a eingefügt:
	8. Nach § 262 wird folgender § 263 samt Überschrift angefügt:
	9. Im § 284 Abs. 5 entfallen der Beistrich am Ende des dritten Teilstrichs und der vierte Teilstrich.
	10. Nach § 291 wird folgender § 292 samt Überschrift angefügt:


	Artikel 12
	Änderungen des Arbeitsmarktservicegesetzes
	1. § 25 Abs. 9 und 9a lauten:
	2. § 50 Abs. 2 erhält die Absatzbezeichnung „(3)“ und Abs. 2 lautet:
	3. In § 78 wird die Absatzbezeichnung „(51)“ des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 174/2023 durch die Absatzbezeichnung „(53)“ ersetzt und nach Abs. 53 folgender Abs. 54 angefügt:
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